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I. Vorbemerkungen

Beruflicher Bildung wird von der Gesellschaft, der Politik aber auch den Arbeit-

nehmern und Arbeitgebern traditionell eine große Bedeutung beigemessen. Im

Unterschied zur allgemeinen Bildung ist die Rolle des Staates in der beruflichen

Bildung stärker auf das Setzen von Rahmenbedingungen beschränkt. Dies gilt für

die berufliche Weiterbildung mehr noch als für die berufliche Erstausbildung.

Berufliche Weiterbildung kommt der gängigen Forderung nach lebensbegleiten-

dem Lernen entgegen. Diese Forderung hat in einer Volkswirtschaft, die der in-

ternationalen Konkurrenz ausgesetzt ist, besondere Relevanz. Nachdem am Ende

des 19. Jahrhunderts die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde und die se-

kundäre und tertiäre Bildungsstufe für eine ständig größere Zahl von Schülern

und Studenten geöffnet wurden, wird in unserer Zeit die berufliche Weiterbil-

dung als notwendiger und gleichberechtigter vierter Teil des Bildungssystems ge-

sehen. Der Europäische Rat hat im Juni 1995 den Beschluß gefaßt, 1996 zum Eu-

ropäischen Jahr des lebensbegleitenden Lernens zu deklarieren. Er trägt hiermit

dazu bei, die Bedeutung der Weiterbildung in Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft zu stärken.

Das Recht auf Bildung wird in Deutschland sehr weitgehend interpretiert. Ganz

selbstverständlich werden aus dem individuellen Recht auf Bildung Ansprüche an

Familie und Gesellschaft auf unentgeltlichen Besuch von Bildungseinrichtungen

und auf Unterhaltszahlungen während der Zeit der Bildung abgeleitet. Dieses An-

spruchsdenken besteht auch in bezug auf die berufliche Bildung. Jedoch wurde

diesem Anspruchsdenken weniger nachgegeben als in dem Bereich der allgemei-

nen Bildung. Es konnte sich ein System herausbilden, in dem private und staat-

liche Akteure in einem Mit- und Nebeneinander die berufliche Bildung gestalten.

Das Verhältnis von Staat und Wirtschaft weist in Deutschland eine Reihe von

Besonderheiten auf - verglichen mit den Systemen beruflicher Bildung anderer

Industriestaaten.



Herausragt das hohe Maß an Eigenständigkeit, über die die deutsche Wirtschaft

in der beruflichen Bildung verfügt. Die Kennzeichnung des deutschen Systems

als duales System drückt aus, daß berufliche Bildung in Deutschland Angelegen-

heit sowohl der Wirtschaft - Bildung im Betrieb - als auch des Staates - Bildung

in Schulen - ist. Staat und Organisationen der Wirtschaft wirken bei der Aus- und

Weiterbildung selbst mit als auch bei der Anpassung der Aus- und Weiterbildung

an sich wandelnde Bedürfnisse von Unternehmen und Erwerbspersonen. Anpas-

sungen des Systems der beruflichen Bildung - mögen sie auch noch so sorgfältig

von den besten Experten des Landes vorbereitet worden sein - sind mit Risiken

behaftet. Die Erfolge können hinter den Erwartungen zurückbleiben, etwa wenn

das Anreizsystem zu Lasten von Unternehmen oder Erwerbspersonen verändert

wird. Das Anreizsystem ändert sich beispielsweise durch Ausweitung schulischer

Bildung, die nicht zu einer höheren Produktivkraft der Erwerbspersonen beiträgt,

durch Anhebung der realen Ausbildungsvergütungen, Verbesserung der Entloh-

nung für angelernte Arbeitskräfte, durch technischen Fortschritt, der bestimmte

Qualifikationen obsolet werden läßt und - nicht zuletzt - durch staatliche Maß-

nahmen, die die Attraktivität der höheren allgemeinen Bildung verbessern. Wie

Investitionen in Sachkapital erfolgt auch Aus- und Weiterbildung aufgrund von

Erwartungen. Ob die Erwartungen der Unternehmen oder der Erwerbspersonen

tatsächlich eintreten, ist nicht sicher. Änderungen des Anreizsystems, die zu ei-

nem guten Teil außerhalb des Einflußbereichs einzelner Unternehmen und Er-

werbspersonen liegen, können zur Folge haben, daß Erwartungen enttäuscht wer-

den; im nachhinein stellt sich heraus, daß sich die Bildung - in der Form des Er-

werbs von Fachwissen oder der Fähigkeit zu lernen - für die Beteiligten weniger

als erwartet gelohnt hat. Enttäuschte Erwartungen sprechen sich herum. Die In-

formationen gehen in die Entscheidungskalküle beispielsweise von Unternehmen

und Erwerbspersonen ein und können Verhaltensänderungen auslösen. So können

Angebot oder Nachfrage im Bereich der beruflicher Bildung zurückgehen. Dies

mag gesamtwirtschaftlich betrachtet von Nachteil sein und die wirtschafte- und



bildungspolitischen Entscheidungsträger zum Nachdenken über die Ursachen und

möglichen Therapien herausfordern.

Im folgenden wird zunächst das Zusammenwirken von Staat und Wirtschaft im

deutschen System der beruflichen Bildung vereinfachend dargestellt. An-

schließend wird auf Entwicklungen in der beruflichen Erstausbildung eingegan-

gen. Es wird verschiedentlich ein Ungleichgewicht zwischen Ausbildungsplätzen

und Ausbildungswilligen diagnostiziert und nach staatlichen Zwangsmaßnahmen

gerufen. Dies könnte den staatlichen Einfluß, der seit Jahrzehnten zunimmt, er-

neut ausweiten. Dem wird eine Diagnose der Bestimmungsgrößen von Angebot

und Nachfrage gegenübergestellt, aus der eine systemkonforme Therapie - bei

unveränderter Rolle des Staates - abgeleitet wird. In einem weiteren Kapitel wird

der Markt für berufliche Weiterbildung untersucht, auf den der Staat weniger

Einfluß ausübt als es bei der Erstausbildung der Fall ist.



II. Institutionen der beruflichen Erstausbildung

1. Das Herz des Systems: Regeln und die Zuständige Stelle

Die berufliche Erstausbildung wie auch die berufliche Weiterbildung ist in ein

Netzwerk aus Gesetzen, Verordnungen und Empfehlungen eingebettet, das von

verschiedenen Institutionen tradiert, gestützt und im marginalen Bereich geändert

zu werden pflegt.

Soweit berufliche Bildung schulischer Art ist, ist sie ein Teil der staatlichen Bil-

dungspolitik und unterliegt der Kulturhoheit der Länder. Außerschulische Bil-

dung - etwa betrieblich veranlaßte oder organisierte Bildung - fällt dagegen in

den Zuständigkeitsbereich des Bundes. Länder, Gemeinden, Organe der Europäi-

schen Gemeinschaften, Einrichtungen der Selbstverwaltung der Wirtschaft (Kam-

mern), Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, Betriebs- und Jugendräte

nehmen auf Ziele und Organisation beruflicher Bildung in unterschiedlicher Wei-

se und Stärke Einfluß. Im folgenden soll die Verbindung zwischen den vom Bund

aufgestellten Regeln über die firmeninterne berufliche Erstausbildung und den

von den Ländern erlassenen Regulierungen für Berufsschulen aufgezeigt wer-

den1; auch soll gezeigt werden, wie Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaf-

ten Hand in Hand mit Bundes- und Länderregierungen zusammenarbeiten, um

die Ziele und Verfahrensweisen der beruflichen Bildung zu bestimmen. Die

wichtigsten Beziehungen - und ihre Richtungen - zwischen den beteiligten Insti-

tutionen sind in Schaubild 1 grafisch beschrieben.

Das deutsche Grundgesetz sieht vor, daß die Ausbildung an Berufsschulen Sache der Länder
ist; insofern ähnelt die Berufsschulausbildung den Zuständigkeiten im Erziehungsbereich ins-
gesamt (Art. 70 I, 74 Nr. 11).



1 - Berufliche Ausbildung in Deutschland:
der institutionelle Aspekt
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Quelle: Dicke, Glismann, Siemßen (1994)



Struktur und Ziele der beruflichen Bildung in Deutschland sind in verschiedenen

Gesetzen und Verordnungen festgelegt; die wichtigsten davon sind:

- Berufsausbildungsgesetz,

- Betriebsverfassungsgesetz,

- Handwerksordnung,

- Arbeitsförderungsgesetz,

- Jugendarbeitsschutzgesetz,

- Berufsbildungsförderungsgesetz,

- diverse Ausbildungsverordnungen,

- Ausbildereignungsverordnung.

Das System der beruflichen Bildung ist offensichtlich auf Gesetze und Verord-

nungen gegründet, die durchweg ohne eine spezifische (oder holistische) Ausbil-

dungsvorstellung niedergelegt wurden. Die Regeln wurden zu verschiedenen

Zeiten niedergelegt, und nur Teile dieser Regeln waren unmittelbar von Bedeu-

tung für das System der beruflichen Bildung. Von diesen Teilen repräsentiert

Schaubild 1 eine institutionelle Zusammenfassung; die Regeln und Gesetze defi-

nieren die Institutionen und beschreiben ihre Kompetenzen. Die Dualität des Sy-

stems wird im Schaubild von den beiden schraffierten Rechtecken, die als

"Unternehmen" und "Berufsschule" gekennzeichnet sind, dargestellt. Sie sind die

beiden wichtigsten ausführenden Organe im deutschen dualen System der beruf-

lichen Bildung. Alle anderen Rechtecke und Kreise symbolisieren die Institutio-

nen, die die jeweilige Seite des dualen Systems entscheidend formen.

Die Zuständige Stelle (der fette Kreis im Schaubild) ist das Herz des deutschen

Systems der beruflichen Bildung. Sie ist die Stelle, die für die Aufsicht über die

berufliche Bildung wie auch für die Prüfungen verantwortlich zeichnet. Das Be-



rufsausbildungsgesetz definiert die Zuständige Stelle für die verschiedenen Beru-

fe. Letztere werden im allgemeinen durch Kammern repräsentiert; die Kammern

werden von Unternehmen gebildet und finanziert und nach Regionen etabliert -

so hat das Land Schleswig-Holstein zum Beispiel drei Industrie- und Handels-

kammern, die jeweils für ihren regionalen Bereich zuständig sind, und eine

Handwerkskammer. Bei diesen Kammern handelt es sich um Selbstverwaltungs-

organe der Arbeitgeber2, die auch koordinierende Aufgaben wahrnehmen. Die

Kammern haben bestimmte offiziele Pflichten und Zuständigkeiten, um die be-

rufliche Bildung in allen anerkannten Ausbildungsberufen zu gestalten. Für die

meisten Industrie- und Verwaltungsberufe ist die Zuständige Stelle die jeweilige

Industrie- und Handelskammer, und für die Handwerker ist es die Handwerks-

kammer.3 Die Zuständige Stelle hat unterschiedliche Abteilungen, je nachdem ob

es sich um Erstausbildung oder Aufstiegsfortbildung handelt. Dem Berufsausbil-

dungsgesetz zufolge hat die Zuständige Stelle folgende Aufgaben:

- Die Berufsausbildung zu beaufsichtigen,

- die berufliche Bildung durch Beratung der Ausbilder und Auszubildenden zu

fördern,

- die Eignung einer Firma, ein qualifiziertes berufliches Bildungsprogramm an-

zubieten, einzuschätzen. (Dies bezieht sich auf die Qualifikation der Ausbilder

und auf die notwendige materielle Ausrüstung.),

- Einrichten und Aufrechterhalten des Registers der Berufsausbidungsvcrträge,

2 Alle Arbeitgeber und Unternehmen sind Zwangsmitglieder der Kammern in ihren jeweiligen
Sparten. Das Abstimmungsprinzip folgt dem Eine-Firma-cine-Stimme-Prinzip, während die
finanziellen Beiträge auf den jeweiligen Umsätzen beruhen.

•* Andere Kammern, obwohl von geringerer Bedeutung, wenn man sie an der Zahl der Auszubil-
denden mißt, sind die Landwirtschaftskammer, die Ärzte- und Apothekerkammer für die tech-
nischen und Verwaltungsgehilfen in diesen Berufen und die Anwalts- und Notarkammer für
die Bürokräfte.



- die Dauer der beruflichen Ausbildung zu verlängern oder zu verkürzen,

- Prüfungsausschüsse zu benennen und die Zwischenprüfungen und die endgül-

tigen Prüfungen durchzuführen,

- die Kandidaten zu den Abschlußprüfungen zuzulassen,

- die Prüfungsordnungen zu veröffentlichen,

- in Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Auszubildenden zu ver-

mitteln.

Um diese Aufgaben zu koordinieren und zu erfüllen hat die Zuständige Stelle

zwei besondere Ausschüsse: den Berufsbildungsausschuß und den Prüfungsaus-

schuß.

Der Berufsbildungsausschuß der Zuständigen Stelle setzt sich aus sechs Reprä-

sentanten jeweils der Arbeitgeber und der Beschäftigten zusammen, und sechs

Repräsentanten der Lehrer an berufsbildenden Schulen; die letzteren haben al-

lerdings nur eine beratende Funktion. Die Vertreter werden von der Zuständigen

Stelle ernannt (für die Arbeitgeber), von den Gewerkschaften (für die Arbeitneh-

mer) und vom Minister, der für die berufliche Bildung zuständig ist, im Regelfall

der Wirtschaftsminister eher als der Minister für Erziehung und Wissenschaft.

Was die Repräsentanten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer anlangt, so ist die 50-

Prozent-Parität im Bereich der beruflichen Erstausbildung häufig anzutreffen;

dies impliziert einen indirekten Zwang zum Kompromiß. Der Berufsbildungsaus-

schuß hat das Recht, Regeln aufzustellen und über Regeln zu entscheiden, die die

firmeninterne berufliche Ausbildung betreffen; die wichtigste Regel bezieht sich

dabei auf die Erfordernisse der Qualifikation und der abschließenden Prüfung.

Solche Regeln, die zusätzliche finanzielle Mittel in Anspruch nehmen (die aus

Mitgliedsbeiträgen der Kammern finanziert werden), müssen von der Generalver-

sammlung der Zuständigen Stelle befürwortet werden. Der Berufsbildungsaus-

schuß muß von der Zuständigen Stelle in allen Dingen, die sich auf die berufliche



Bildung beziehen, gehört werden. Beispiele sind Pläne der Zuständigen Stelle

über die Organisation und den Geltungsbereich der beruflichen Bildung, Ände-

rungen in den Lehrplänen, die Gewichtung von Einzelresultaten in der Abschluß-

prüfung. Die Aufsicht über die Zuständige Stelle selber obliegt den zuständigen

Landesministern. Dies sind die jeweiligen Fachminister der einzelnen Berufs-

zweige, zum Beispiel der Minister für Landwirtschaft im Fall der landwirtschaft-

lichen Ausbildungen oder der Minister der Justiz für die Auszubildenden im

Rechtsbereich; für industrielle Ausbildungsgänge ist im Regelfall der Wirt-

schaftsminister zuständig. Doch ist ihr Einfluß auf die berufliche Bildung eher

passiver Natur, dergestalt, daß sie den Regeln, die die Zuständige Stelle heraus-

gibt, zustimmen müssen. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich auch auf die Ernen-

nung der Repräsentanten im Berufsbildungsausschuß. Außerdem hat der zustän-

dige Landesminister das Recht, bei der Erstellung der Lehrpläne für die Berufs-

schulen teilzunehmen. Hinzuzufügen ist, daß der Prüfungsausschuß auch von der

Zuständigen Stelle ernannt wird. Letzterer besteht im Regelfall aus drei oder ei-

nem Vielfachen von drei Mitgliedern, von denen einer die Arbeitgeber, einer die

Arbeitnehmer und einer die Lehrerschaft repräsentiert. Alle Mitglieder müssen

Kompetenz in den jeweiligen Berufszweigen aufweisen. Sie entscheiden über die

Zulassung zu den Abschlußprüfungen und über die Ergebnisse. Zuweilen gibt es

mehrere Prüfungsausschüsse, abhängig von der Zahl der Auszubildenden.

Wie oben schon erwähnt wurde, sind die meisten Institutionen und Ausschüsse

im Bereich der beruflichen Bildung nach dem Drittelprinzip zusammengesetzt,

nämlich ein Drittel der Repräsentanten ist staatsbedienstet, ein Drittel von den

Arbeitgebern und ein Drittel von den Arbeitnehmern. Der Gesetzgeber gibt im

Regelfall den Arbekgeberorganisationen wie auch den Arbeitnehmerr>r£«m'.va-

tionen im jeweiligen Feld die Gelegenheit, ihre eigenen Repräsentanten zu er-

nennen. Die Arbeitgeberorganisationen, wie zum Beispiel Gesamtmetall, können

daher ihre eigenen Vertreter ernennen. Diese Organisationen haben, zusammen

mit den Industrie- und Handelskammern, das Kuratorium der Deutschen Wirt-
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schuft für berufliche Bildung als ihr zentrales politik-koordinierendes Gremium

gegründet. Dieses Gremium vertritt die Interessen der Arbeitgeber auf der Bun-

desebene.

Die Arbeitnehmer sind vor allem nach Sektoren organisiert; ihre Gewerkschaften

sind Teil des Deutschen Gewerkschuftbundes (DGB). Im Regelfall ist nur eine

Gewerkschaft verantwortlich für einen bestimmten Berufszweig und ernennt

demzufolge die Vertreter der Arbeitnehmer für diesen Zweig. Im Fall der Büro-

berufe gibt es auch Gewerkschaften, die nicht Mitglieder des DGB sind, so, zum

Beispiel, die Deutsche Angestellten Gewerkschuft. Andere Organisationen der

Arbeitnehmer, wie die Vereinigung der ubhängig Beschäftigten Munager, erfül-

len oft nicht die rechtlichen Kriterien, die eine größere Vertretung der Arbeit-

nehmer erfüllen muß und können daher keine Repräsentanten entsenden.

2. Die Ausbildung im Betrieb (die linke Seite von Schaubild 1)

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft ist die wichtigste Regierungs-

institution in allen Fragen der beruflichen Bildung. Er muß in allen Fällen von

Regulierungen konsultiert werden. Der Minister verwaltet das Bundesausbil-

dungsgesetz und legt die Grundzüge der Berufsbildungspolitik fest. Außerdem

steht er dem Bundesinstitut für berufliche Bildung vor.

Das Bundesinstitut für berufliche Bildung ist eine spezialisierte Beratungs- und

Forschungsinstitution im Bereich der beruflichen Bildung. Dieses Institut wird

nicht vom Bundesminister für Erziehung und Wissenschaft geleitet, sondern von

einem "Zentralausschuß", der die relevanten wirtschaftlichen Gruppen in der

deutschen Gesellschaft repräsentieren soll: 11 Repräsentanten jeweils der Arbeit-

geber, der Arbeitnehmer und des Staates, zuzüglich 5 Repräsentanten der Bun-

desregierung (die auch 11 Stimmen haben). Außerdem ist der Ausschuß mit ei-

nem Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit in allen Sitzungen versehen; dieser

darf allerdings nicht mit abstimmen. Die Aufgaben des Instituts bestehen darin,
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die Bundesregierung in allen Fragen der beruflichen Bildung zu beraten; insbe-

sondere soll es die Auswirkungen neuer Regeln analysieren, Pilotprojekte im Be-

reich beruflicher Bildung begleiten und Seminare organisieren. Insbesondere ent-

scheidet das Institut über die Zulassung von überstaatlichen Institutionen der be-

ruflichen Bildung. Außerdem arbeitet das Institut an der Harmonisierung von

Ausbildungsvorschriften und Lehrplangestaltung zwischen den Ländern, und es

widmet sich den Problemen von Behinderten und ihrer rechtlichen Einbindung.

Der Bundesminister für Wirtschaft ist für die gesetzlichen Regeln der beruflichen

Bildung zuständig und definiert die offiziell zugelassenen Berufsbereiche in der

Industrie, im Handel und in den Handwerken.4 Trotz dieser Zuständigkeiten

spielt der Minister de facto eine eher koordinierende Rolle; wie die Dinge liegen,

gibt der Minister nur solche Regeln heraus, über die die Gewerkschaften und Ar-

beitgeberorganisationen zuvor Übereinstimmung erzielt haben. In diesem Prozeß

hift und vermittelt auch das Bundesinstitut für berufliche Bildung.

Dem Gesetz nach ist die Bundesanstalt für Arbeit die wichtigste öffentliche Insti-

tution im Bereich der Arbeitsmarktprobleme. Sie besitzt faktisch ein Staatsmono-

pol in Angelegenheiten der Arbeitsvermittlung. Zudem hat sie einige Funktionen

im System der beruflichen Bildung, obwohl diese im Berufsausbildungsgesetz

nicht genannt sind:

- Sie informiert Schüler über die Arbeitsmarktbedingungen und die bestehenden

Berufe, über mögliche Karrieren und Qualifikationswege.

- Sie vermittelt Berufsausbildungsstellen. Diese Vermittlungsfunktion ist vor

allem für solche Schüler wichtig, die nicht aus eigener Kraft eine angemessene

Lehrstelle finden können.

4 Die Zuständigkeit für die agrarischen Berufe liegt beim Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten.
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- Ihr obliegt die finanzielle Unterstützung in bestimmten, definierten Notfällen,

zum Beispiel im Falle auftretender zusächlicher Kosten bei regionalen Ver-

mittlungen oder bei finanziellen Lücken bestimmter Anbieter der beruflichen

Bildung, oder im Falle von benachteiligten Gruppen (Behinderte, Außenseitern

und Ausländern).

Außerdem finanziert die Bundesanstalt für Arbeit vorberufliche Ausbildungspro-

gramme für Personen (und organisiert sie), die nicht untergebracht werden kön-

nen.

3. Die Berufsschule (die rechte Seite von Schaubild 1)

Die Kultusministerkonferenz ist die koordinierende Stelle der Länder, unter ande-

rem für die berufliche Bildung. Wie in allen Dingen der Bildung und Kultur steht

den Ländern hier das (nicht-konkurrierende) Gestaltungsrecht zu; die Kultusmi-

nisterkonferenz entscheidet über den Rahmenlehrplan, an dem sich alle Lehrplä-

ne der Berufsschulen für alle Berufsrichtungen orientieren müssen. Der Rahmen-

lehrplan enthält die Lehrpläne für jedes Fach, die dann lediglich geringfügig ge-

ändert werden, um den individuellen Präferenzen der jeweiligen Landespolitik zu

entsprechen. Das Konzept des Rahmenlehrplans ist relativ neu. Es wurde Mitte

der 70er Jahre eingeführt und ist jetzt für alle größeren Berufsrichtungen vorge-

schrieben. Es soll einen bundesweiten vergleichbaren Standard der beruflichen

Bildung im Bereich der Berufsschulen erreichen. Die Kultusministerkonferenz

setzt sich zusammen aus den Landesministern für Bildung und Kultur und ihren

Repräsentanten.

Die Landesminister für Bildung und Kultur finanzieren, betreiben und beaufsich-

tigen die Berufsschulen in ihrem jeweiligen Land. Jeder Minister definiert die

Qualifikationen, die notwendig sind, um Berufsschullehrer zu werden und sorgt

für die Möglichkeiten, an den Landesuniversitäten diese Berufsrichtung zu stu-

dieren.
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Eine zweite wichtige Aufgabe der Minister besteht darin, die Lehrpläne für alle

Berufsrichtungen, die in dem jeweiligen Land eingeschlagen werden können,

aufzustellen.5 Diese Lehrpläne müssen in den Rahmenlehrplan der Kultusmini-

sterkonferenz passen und mit den regionalen Umständen der betrieblichen Aus-

bildung kompatibel sein. Sie werden regelmäßig in Kooperation, zumindest in

Beratung, mit der Zuständigen Stelle entwickelt. In den letzten Jahren gab es ei-

nige Diskussionen darüber, daß ein zu großer Teil der Unterrichtsstunden an den

Berufsschulen gestrichen werden könnten, da zu viele überflüssige Dinge unter-

richtet würden; dies ist vor allem von den Arbeitgeberverbänden vorgebracht

worden. Ein anderer Einwand war, daß in Deutschland mehr und intensivere

theoretische Unterrichtung an den Berufsschulen notwendig sein würde; dies

wurde vor allem von den Vertretern der Lehrer an berufsbildenden Schulen vor-

gebracht.

Drittens und letztendlich ernennen die Landesminister die Berufsschullehrer, die

an den Abschlußprüfungen teilhaben.

Der Landesausschuß für Berufsbildung ist das koordinierende und beratende Or-

gan jeder Landesregierung. Es besteht aus Repräsentanten der Arbeitgeber, der

Arbeitnehmer und des Staates (jeweils ein Drittel). Mindestens die Hälfte der

Landesvertreter soll Erfahrungen mit dem Berufsschulunterricht aufweisen. Der

Landesausschuß berät die Landesregierung, koordiniert die Inhalte der prakti-

schen Berufsausbildung und der Berufsschule und vertritt die Interessen der be-

ruflichen Bildung in allen Fällen, in denen Änderungen des Schulsystems zur

Diskussion stehen.

5 In Schleswig-Holstein zum Beispiel werden ungefähr 180 von den insgesamt 380 anerkannten
Berufen unterrichtet.
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4. Eine deutsche Besonderheit: Der Betriebsrat und die Jugend-
und Auszubildendenvertretung

Der Betriebsrat wird direkt von den Beschäftigten gewählt und vertritt die Ar-

beitnehmer in Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten. Rechte und Pflichten

des Betriebsrats sind im Betriebsverfassungsgesetz niedergelegt. Er hat die Auf-

gabe, die berufliche Ausbildung zu fördern und muß in allen Dingen, die die be-

rufliche Bildung angehen, von der Unternehmensleitung gehört werden. Ein Teil

seiner Aufgaben besteht darin, den ordnungsgemäßen Bildungsablauf zu beob-

achten und etwa auftretende Probleme und ihre möglichen Lösungen mit dem

Arbeitgeber zu besprechen. Der Betriebsrat hat damit einen nicht unbeträchtli-

chen Einfluß auf die Durchführung und die Organisation der innerbetrieblichen

Ausbildung. Nichtsdestotrotz besteht seine Einflußmöglichkeit eher in Überzeu-

gung als in einer Richtlinienkompetenz.

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist das Pendant des Betriebsrats für

Auszubildende und Beschäftigte, die jünger sind als 18 Jahre. Alle Unternehmen,

die mehr als 5 Auszubildende oder Beschäftigte und 18 Jahren aufweisen, müs-

sen diese Vertretung haben. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung stellt ei-

nen Vertreter im Betriebsrat und muß über alle Dinge, die ihre Wählerschaft an-

gehen, informiert werden. Die Vertretung hat die ausdrückliche Aufgabe, die Ein-

haltung der gesetzlichen und vertragsmäßigen Bestimmungen für Auszubildende

und junge Beschäftigte zu überwachen.6 Sie kann dieses Recht nutzen, indem sie

unzureichende Organisation der beruflichen Ausbildung mit der Unternehmens-

führung bespricht; sie hat das Recht, von der Unternehmensführung gehört zu

werden.7 Die Jugend- und AusbildungsVertretung hat insgesamt gesehen ihren

6 Die genannten Regeln haben ihre Basis vor allem im Jugendschutzgesetz, im Arbeitsschutzge-
setz, in den individuellen Arbeitsverträgen und auch in den Vorschriften, die sich auf die be-
rufliche Ausbildung beziehen.

7 Darüber hinaus kann sie die Unternehmensfuhrung verklagen, wenn von dieser die Ausbil-
dungsverpflichtungen nicht eingehalten werden.
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größten Einfluß auf dem Weg durch den Betriebsrat und dessen rechtliche Mög-

lichkeiten.
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III. Fakten und Perspektiven der beruflichen Bildung

1. Berufliche Erstausbildung

In der Vergangenheit hat es verschiedentlich gesamtwirtschaftliche Konstellatio-

nen gegeben, in denen die Zahl der Ausbildungswilligen das Angebot an Ausbil-

dungsplätzen der Unternehmen überstieg; es gab auch Zeiten, in denen mehr

Ausbildungsplätze angeboten als nachgefragt wurden. In Zeiten knapper Ausbil-

dungsplätze haben - nicht zuletzt auf Drängen der Politik - die Wirtschaftsver-

bände mit Selbstverpflichtungserklärungen reagiert und zusätzlich Ausbildungs-

plätze bereitgestellt. Eine solche Selbstverpflichtungserklärung hat es zuletzt im

März 1995 vor dem Hintergrund eines sinkenden Angebots von Ausbildungsplät-

zen gegeben. Die erwartete Lücke zwischen Ausbildungssuchenden und Ausbil-

dungsplätzen sollte mit Hilfe von Appellen der Wirtschaftsverbände an die ein-

zelnen Unternehmen, zusätzlich Ausbildungsplätze bereitzustellen, geschlossen

werden. Ob auch diesmal die erwünschte Wende auf dem Lehrstellenmarkt her-

vorgebracht werden kann, wird mancherorts bezweifelt. Vermutet wird, daß dem

derzeitigen Ungleichgewicht auf dem Lehrstellenmarkt nicht etwa nur eine vor-

übergehende Übernachfrage, sondern eine strukturelle Schwäche des Aus-

bildungsangebots der Unternehmen zugrunde liegt. Ob diese Vermutung zutrifft

und, gegebenenfalls, welche Therapie die beste zur Beseitigung der Angebotslük-

ke ist, sind Fragen, die sorgfältig zu prüfen sind. Eile ist dabei geboten, weil be-

reits Rufe nach staatlichen Zwangsmaßnahmen laut geworden sind, ohne daß ei-

ne allgemein als richtig erkannte Diagnose des Problems vorzuliegen scheint. So

wird gefordert, einen Fond zur Finanzierung von beruflicher Bildung zu schaffen,

der aus Zwangsabgaben solcher Unternehmen gespeist werden soll, die eine ge-

setzlich vorgeschriebene (Mindest)Ausbildungsquote nicht nachweisen können.

Eine andere Forderung lautet, daß allen Unternehmen eine Ausbildungssteuer

auferlegt werden soll. Das Steueraufkommen soll für die Finanzierung beruflicher

Bildung zweckgebunden verwendet werden.



17

Sowohl bei Ausbildungsfondsabgaben als auch bei Ausbildungssteuern handelt es

sich ihrer Begründung und ihrer Wirkung nach um Strafen, genauer, Geldstra-

fen - im Falle des Fonds Vorschlages gegen einzelne Unternehmen - oder um

Geldstrafen, die gegen alle Unternehmen verhängt werden - im Falle des Steuer-

vorschlages. Wenn einzelne Unternehmen eine (soziale) Norm - eine bestimmte

Ausbildungsquote - nicht erfüllen oder weil die Unternehmer kollektiv eine so-

ziale Norm - allen Ausbildungssuchenden muß ein Ausbildungsplatz angeboten

werden - nicht erreichen, so müssen sie bestraft werden. So dürfte die (unausge-

sprochene) Begründung lauten. Nun ist bekannt, daß in vielen Lebensbereichen

Strafen das Verhalten steuern sollen, ihren Zweck jedoch nicht erfüllen, und zwar

vor allem aus zwei Gründen:

- die Wahrscheinlichkeit, der Normabweichung überführt zu werden, wird ge-

ring eingeschätzt oder

- der individuelle Nutzen eines nicht-normgerechten Verhaltens ist höher als die

Strafe; die Strafe erhöht den Aufwand, schmälert also durchaus den Gewinn,

ändert jedoch das Verhalten nicht im erhofften Umfang.

Es ist ziemlich sicher, daß beide Gründe im Falle der Ausbildungsfondsabgabe

als auch der Aüsbildungssteuer - in jeweils unterschiedlichem Maße - relevant

sein werden. Der Gesetzgeber wird bedacht sein, mittels Kontrollen und Strafmaß

die Normbefolgung zu erzwingen. Es wird unter sonst gleichen Bedingungen die

Staatsquote steigen und der individuelle Freiheits- und Verantwortungsspielraum

der Unternehmer in Deutschland eingeschränkt werden.

Eine steigende Steuer- und Abgabenquote geht gesamtwirtschaftlich unter den

gegebenen institutionellen Bedingungen des deutschen Arbeitsmarktes kurz- und

mittelfristig mit einer Kompression der Einkommen aus Unternehmertätigkeit

und Vermögen und infolgedessen mit Aufgabe von Unternehmen und Einschrän-

kung von Unternehmertätigkeit einher. Zugleich werden Produktions- und Inve-

stitionsstandorte jenseits der immer durchlässiger werdenden deutschen Gren-
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zen - ohne eigenes Zutun dieser Standorte - an Attraktivität für deutsche Unter-

nehmen, nicht aber für deutsche Ausbildungswillige, gewinnen. Am Ende eines

solchen Anpassungsprozesses an die Ausbildungsfondsabgabe oder Ausbil-

dungssteuer stehen weniger Unternehmen mit weniger Ausbildungsplätzen; das

Ungleichgewicht auf dem Lehrstellenmarkt wird größer als zuvor sein. Abgaben

und Steuern müssen also als kontraproduktive Maßnahmen eingestuft werden und

scheiden als Therapien zur Überwindung der Angebotslücke auf dem Lehrstel-

lenmarkt aus.

Welches wirtschaftspolitische Instrument wäre geeignet, das Ziel einer Auswei-

tung des Angebots von Ausbildungsplätzen in Unternehmen zu erreichen? Das

beste wäre es für Bedingungen zu sorgen, unter denen es im einzelwirtschaftli-

chen Interesse der Unternehmen liegt, mehr Ausbildungsplätze bereitzustellen,

oder anders ausgedrückt, die Ausbildungsinvestitionen auszuweiten.

Nun hat aber eine Analyse8 der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit der beruflichen

Bildung für die Beteiligten, die Auszubildenden, die Unternehmen und den Staat

ergeben, daß Unternehmen im Durchschnitt betrachtet - im Unterschied zu den

Ausgebildeten und zum Staat - für die berufliche Bildung mehr Aufwand betrei-

ben als sie an Ertrag hereinbekommen. Mit Hilfe der Kapitalwertmethode wurde

ermittelt, wie hoch der Barwert der künftigen Einnahmen- bzw. Ausgabenüber-

schüsse einer dreijährigen Ausbildung einer Erwerbsperson im Durchschnitt der

deutschen Volkswirtschaft unter den Preis-Kosten-Relationen des Jahres 1991

bei einem Zinssatz von 6,5 vH gewesen ist. Die Berechnungen ergaben folgende

Kapitalwerte:

8 Hugo Dicke, Hans H. Glismann, Sönke J. Siemßen, Vocational Training in Germany, Kieler
Arbeitspapiere, Nr. 622, Kiel, April 1994.
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- minus DM 7.300,— je Ausgebildeten (bei dreijähriger Ausbildungsdauer) für

die Unternehmen - aufgrund von Ausbildungsaufwendungen, die die internen

und externen Erträge der Ausbildung überstiegen - ,

- DM 37.000,-- für den Auszubildenden - aufgrund höherer Lebenseinkommen

gegenüber einer Tätigkeit als Ungelernter -,

- DM 48.000,-- je Ausgebildeten für den Staat - aufgrund höherer Steuerein-

nahmen durch höhere Einkommen der Ausgebildeten gegenüber Ungelernten.

Werden die Kapitalwerte saldiert, so ergibt sich ein gesamtwirtschaftlicher Kapi-

talwert der beruflichen Erstausbildung von DM 77.500,— je Auszubildenden. Die

Berechnungen bestätigen das verbreitete Urteil, daß die berufliche Bildung für

die deutsche Volkswirtschaft insgesamt eine vorteilhafte Investition ist. Die

Analyse zeigt aber auch, daß die Erträge einseitig nur dem Staat und den Auszu-

bildenden zufallen, während die Ausbildungsbetriebe selbst Verluste - im Durch-

schnitt betrachtet DM 7.300,-- je Ausgebildeten - hinzunehmen haben. Ange-

sichts des erhöhten Kostendrucks und des gestiegenen Kostenbewußtseins in der

deutschen Wirtschaft zu Beginn der 90er Jahre darf es nicht verwundern, daß

Unternehmen, die Investition in "Ausbildungskapital" nicht anders behandeln als

andere betriebliche Aktivitäten. Marktgesetze und unternehmerische Rationalität

verlangen, daß der Umfang der Ausbildung solange zurückgeführt wird, bis der

Kapitalwert der Ausbildung für das Unternehmen positiv ist. Eine solche Ein-

schränkung des Ausbildungsangebots ist aus volkswirtschaftlicher Sicht außeror-

dentlich schädlich, wenn die Einschränkung von Ausbildung auf verzerrten An-

reizstrukturen beruht. Neben den Tarifparteien, die die Mindestvergütungen für

die Auszubildenden festlegen, sind die wirtschaftspolitischen Entscheidungsträ-

ger in Exekutive und Legislative herausgefordert, Verzerrungen der Anreizstruk-

turen zu beseitigen. Staatliche Instanzen könnten mit einem recht einfachen Mit-

tel verhindern, daß Unternehmen ihr Ausbildungsangebot den wirtschaftlichen

Zwängen entsprechend verringern. Sie müßten dafür sorgen, daß von dem ge-

samtwirtschaftlichen Ausbildungsertrag ein größerer Teil bei den Unternehmen
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verbleibt, d.h. der Staat Steuern und Abgaben auf Unternehmen reduziert. Nach

den vorliegenden Berechnungen (1991) müßte der Staat von seinem ausbildungs-

bedingten Steuergewinn je Ausgebildeten DM 7.300,-- zugunsten der Ausbil-

dungsbetriebe abtreten.

2. Berufliche Weiterbildung

Die berufliche Weiterbildung ist mit den an eine Neuinvestition anschließenden

Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen zu vergleichen und beginnt mit der Auf-

nahme weiterer berufsorientierter Bildungsmaßnahmen nach dem qualifizieren-

den Abschluß einer beruflichen Erstausbildung bzw. - weniger häufig - nach ei-

ner genügend langen beruflichen Erfahrung Ungelernter. Berufliche Weiterbil-

dung umfaßt die Bereiche Fortbildung, Umschulung und sonstige Weiterbildung.

Eine quantitative Analyse von Angebot und Nachfrage auf dem Markt für Wei-

terbildung9 gelangte zu folgenden Befunden:

- Die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung hat seit 1979 erheblich zuge-

nommen. Auch die Ausgaben für Weiterbildung stiegen beträchtlich.

- Das Weiterbildungsverhalten läßt sich zum Teil mit sozio-demographischen

Faktoren in Verbindung bringen. Die einzelnen sozio-demographischen Grup-

pen weisen unterschiedliches Weiterbildungsverhalten auf. Teilweise nähern

sich die einzelnen Gruppen in ihrem Weiterbildungsverhalten jedoch an.

- Die staatliche Förderung von Weiterbildung auf der Grundlage des Arbeits-

marktförderungsgesetzes (AFG) betraf in der Vergangenheit rund 41 vH des

gesamten Volumens der beruflichen Weiterbildung. Es ist eine deutliche Kor-

relation zwischen AFG-Förderung und Teilnahme an beruflicher Weiterbil-

9 Hugo Dicke, Hans H. Glismann, Andreas Gröhn, Der deutsche Markt für berufliche Weiter-
bildung. Kieler Studien, 269. Tübingen 1995.



21

düng zu beobachten. Dies bedeutet für den Markt für berufliche Weiterbil-

dung, daß die Ausgaben für berufliche Weiterbildung sehr stark durch die

Bundesanstalt für Arbeit beeinflußt werden.

- Staatliche Förderung beruflicher Weiterbildung hatte in den neuen Ländern als

arbeitsmarktpolitisches Instrument eine größere Bedeutung als in den alten

Bundesländern. Der Erfolg vieler Weiterbildungskurse der Anfangsphase ist

zweifelhaft. Die Qualität vieler Kurse war ungenügend.

- Der Markt für berufliche Weiterbildung unterliegt, wie jeder andere Markt

auch, exogenen Einflüssen, die zum Teil allgemeingültiger Natur und zum Teil

marktspezifisch sind. Dazu zählen:

(1) die demographische Entwicklung,

(2) der technische Fortschritt in den einzelnen Sektoren, Branchen und Unter-

nehmen der Volkswirtschaft,

(3) der Wandel der Produkt- und Produktionstechnik innerhalb des Bereichs

der beruflichen Weiterbildung selbst,

(4) die Internationalisierung der Wirtschaft,

(5) die Entwicklung der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen.

Zu (1): Demographische Entwicklung

Relativ genaue Aussagen lassen sich über die natürliche Bevölkerungsentwick-

lung der nächsten Jahre treffen, da alle bis zum Jahre 2010 betrachteten Bevölke-

rungsgruppen bereits heute geboren sind. Unsicherheiten ergeben sich für die

Prognose der Wohnbevölkerung aufgrund von Wanderungsbewegungen oder

Katastrophen, über deren Ausmaß kein Zukunftswissen vorhanden ist. Aufgrund

des zu erwartenden Wandels der Altersstruktur und der Veränderung der Bevöl-

kerung, wird sich die Zahl der Marktteilnehmer bis zum Jahr 2000 erhöhen, und
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anschließend aufgrund des Bevölkerungsrückganges wieder unter das Niveau von

1991 absinken. Das Weiterbildungsvolumen, also die insgesamt absolvierten

Teilnehmerstunden, wird unter den getroffenen Annahmen eine ähnliche Ent-

wicklung nehmen: Bis zum Jahr 2000 ist mit einem Anstieg des Weiterbil-

dungsvolumens zu rechnen, danach führt die kleiner werdende Zahl junger Men-

schen zu einer Verringerung des Weiterbildungsvolumens.

Die Weiterbildung älterer Arbeitskräfte dürfte in den nächsten Jahren an Bedeu-

tung gewinnen. Ihre Weiterbildungsaktivität wird sicherlich (auch aus Eigeninter-

esse) zunehmen. Bis zum Jahr 2000 ist mit einem deutlichen Anstieg der Nach-

frage der Gruppe der älteren Erwerbspersonen zu rechnen. Nach der Jahrtausend-

wende nimmt die Dynamik dieser Entwicklung ab; der Zuwachs ist weniger als

halb so hoch wie vor dem Jahr 2000.

Zu (2): Technischer Fortschritt

Die empirische Überprüfung des Zusammenhangs von technischem Fortschritt

und Weiterbildung ist schwierig. Unternehmensbezogene Daten stellt die amtli-

che Statistik aus naheliegenden Gründen nicht zur Verfügung. Die Veränderun-

gen, die der technische Fortschritt innerhalb von Branchen bewirkt, können daher

nicht untersucht werden. Jedoch sind auch die Wirkungen des technischen Fort-

schritts auf Branchenebene kaum zu identifizieren, weil die Veränderungen der

Branchenstruktur auch noch anderen Einflüssen unterliegen, wie etwa dem Wan-

del der Nachfragestruktur oder des Weltmarktes. Bekannt ist lediglich der je-

weilige branchenspezifische Weiterbildungsbedarf. Dieser kann als Indikator des

Anpassungsbedarfs einer Branche an die Determinanten des Strukturwandels,

darunter der technische Fortschritt, verstanden werden. Dieser Indikator erlaubt,

zusammen mit vorhandenen Prognosen der Branchenstruktur, eine grobe Vor-

hersage der Entwicklung des Marktes für berufliche Weiterbildung.



23

- Unter Status-quo-Bedingungen in bezug auf die Weiterbildungsintensität der

einzelnen Wirtschaftszweige ergibt sich allein aufgrund des prognostizierten

Wandels der Branchenstruktur eine Ausweitung des Marktes für berufliche

Weiterbildung um 3,2 vH im Zeitraum 1990 bis 2000 und um 5,2 vH im Zeit-

raum 1990 bis 2010.

- Der technische Fortschritt und andere Faktoren bewirken, daß sich die An-

forderungen von Unternehmen an die berufliche Qualifikation der Erwerbstä-

tigen und Erwerbssuchenden wandeln. In der Vergangenheit war zu beobach-

ten, daß die Zahl der Erwerbstätigen mit geringer beruflicher Qualifikation ab-

und die Zahl der Erwerbstätigen mit mittlerer und höherer Qualifikation zu-

nahm. Für die nächsten Jahre wird erwartet, daß sich die Veränderungen der

Qualifikationsstruktur der Beschäftigten fortsetzen wird. Da in der Vergan-

genheit die Teilnahmequote mit dem Qualifikationsniveau anstieg, ist hieraus

ein Anstieg der Nachfrage nach beruflicher Weiterbildung abzuleiten.

Zu (3): Neue Weiterbildungstechniken

Was den intra-sektoralen technischen Fortschritt anbetrifft, so ist zu beobachten,

daß Veränderungen des Arbeitslebens durch den Großcomputer und seit Beginn

der 80er Jahre auch durch den Personal Computer zunehmend die Lerninhalte des

Weiterbildungsmarktes bestimmten. Für die nächsten Jahre ist abzusehen, daß der

Computer auch die Bildungstechnologie selbst stärker verändern wird. Dozenten

könnten in einigen Bereichen ersetzt, in anderen Bereichen doch zumindest un-

terstützt werden. Es ist zu vermuten, daß der vermehrte Einsatz von computerge-

stütztem Lernen (CBT) die bisherige Struktur des Marktes für berufliche Wei-

terbildung verändern wird. Der Einsatz von CBT ist derzeit noch nicht so weit

verbreitet, wie es verschiedentlich für die Zukunft erwartet wird.
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Zu (4): Globalisierung der Wirtschaft

Die weltwirtschaftliche Integration ist deshalb für die Entwicklung des deutschen

Marktes für berufliche Weiterbildung von Bedeutung, weil sie nicht zuletzt die

Einkommens- und Beschäftigungschancen der Erwerbspersonen insgesamt sowie

jeder einzelnen Person in Abhängigkeit von ihrer beruflichen Qualifikation beein-

flußt. Die heute als "Globalisierung" bezeichnete weltwirtschaftliche Integration

war besonders intensiv und rasch in den Jahren zwischen 1950 und 1970; seither

hat sie ein wenig an Dynamik eingebüßt. Welche Wirkung die Internationalisie-

rung der Wirtschaft auf die heimischen Erwerbstätigen hat, läßt sich vom klassi-

schen Stolper-Samuelson-Theorem ableiten. Ihm zufolge steigt bei einer Zunah-

me des internationalen Güteraustausches die relative Entlohnung des vergleichs-

weise reichlichen Faktors. Dieser ist in Deutschland unstrittig die hochqualifi-

zierte Arbeit. Sinken wird dagegen die relative Entlohnung der relativ knappen

Faktoren, also der wenig qualifizierten Arbeitskräfte. Die Internationalisierung

der Wirtschaft verstärkt von daher gesehen die Anreize für die Erwerbstätigen,

eine hohe berufliche Qualifikation anzustreben bzw. aufrechtzuerhalten. Die da-

durch induzierte zusätzliche Nachfrage nach beruflicher Weiterbildung wird die

Umsatzaussichten der Anbieter auf dem Markt für berufliche Weiterbildung ver-

bessern.

Zu (5): Rahmenbedingungen

Nationale tarifvertragliche oder gesetzliche Regelungen auf den Markt für Wei-

terbildung werden sich wenig ändern. Ihre Auswirkung dürfte nicht sehr groß

sein. Signifikante Auswirkungen auf den Markt für berufliche Weiterbildung sind

von der Ausgestaltung des Europäischen Binnenmarktrechts zu erwarten: Der Eu-

ropäische Binnenmarkt erleichtert das Angebot an europaweiten Dienstleistun-

gen. Allerdings wird die internationale Vermarktung beruflicher Weiterbildung

insbesondere durch die Sprachbarrieren verhindert. Die Europäische Gemein-

schaft und die Europäische Union haben Österreich als neues Mitglied aufgenom-
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men. Damit ist eine weitere Expansion deutscher Weiterbildungsanbieter nach

Österreich und österreichischer Weiterbildungsanbieter nach Deutschland zu er-

warten. Diese Entwicklung wird insbesondere die Grenzregionen beeinflussen.

Eine europaweite Expansion deutscher Weiterbildungsanbieter wird nicht nur

durch die Sprachbarrieren, sondern auch durch die relativ regionale Ausrichtung

der meisten Anbieter behindert. In Analogie zur Entwicklung der beruflichen

Weiterbildung in den neuen Bundesländern ist zu erwarten, daß von den Weiter-

bildungsanbietern die Fernunterrichtsinstitute am ehesten in Europa expandieren

können. Für die Anbieter von Fernunterricht ist die räumliche Verteilung der

Nachfrager weniger wichtig. Durch die Vergrößerung des Einzugsgebietes wer-

den Kurse möglich, für die bisher in einem Mitgliedsland alleine zu wenige

Nachfrager vorhanden waren. Die EG reagiert auf diese Marktentwicklung mit

der Schaffung von Rechtsvorschriften, die den Nachfragern von Fernunterricht

im Binnenmarkt einen Verbraucherschutz gewähren sollen, wie er bereits in

Deutschland existiert.

3. Wettbewerbsfähigkeit und berufliche Bildung

Die Ergebnisse einer neuen Untersuchung (Dicke, Glismann, Gröhn, 1995,

S. 173 ff.) zeigen, daß es keine einfachen Zusammenhänge zwischen den Indika-

toren der Weiterbildung und den Indikatoren wirtschaftlichen Erfolges zu geben

scheint.

Der Vergleich mit dem Bildungssystem des - neben Japan - größten Konkurren-

ten deutscher Produzenten auf dem Weltmarkt, den Vereinigten Staaten, hat ge-

zeigt, daß die Unterschiede im Bildungssystem - nicht notwendigerweise in der

Höhe der Bildungsausgaben - beider Länder erheblich sind. Das System der (be-

ruflichen) Bildung in den Vereinigten Staaten orientiert sich sehr an dem im

Durchschnitt sehr niedrigen Bildungsniveau derjenigen, die ein berufliches Fort-

kommen suchen. Auch die anstehenden Reformen (Goals 2000) sind wesentlich
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auf das Erlernen von Grundlagenwissen (Lesen und Schreiben) für schon oder

ehemals Berufstätige ausgelegt.

Die Ursache dafür, daß die Vereinigten Staaten dennoch - wie schon seit Jahr-

zehnten - in der gesamtwirtschaftlichen Leistung wie auch in der Produktion von

Hochtechnologien an der Spitze der hochentwickelten Länder zu finden sind,

liegt vermutlich an der ebenfalls einzigartigen Form der Förderung der Eliten

durch adäquate hochleistungsfähige Schulen und Universitäten.

Berufliche Weiterbildung wie auch die berufliche Erstausbildung hat in den Ver-

einigten Staaten, vermutlich wegen der ausgeprägten Dichotomie des gesamten

Bildungssektors und wegen der Heterogenität der Bevölkerung, einen geringeren

Stellenwert als in Deutschland. Die Produktionstechnologien dürften sich an die-

se Bedingungen angepaßt haben; so setzt letztlich der Unternehmensbereich ge-

ringere Ansprüche an die Beschäftigten, ist technologisch wohl aber in der Lage,

Geringqualifizierte zu absorbieren und die notwendige berufliche Aus- und Wei-

terbildung am Arbeitsplatz zu besorgen.

Die Ergebnisse von Querschnittanalysen zeigen in der Tat auch, daß es keine ein-

fachen Zusammenhänge zwischen den Indikatoren der Bildung und den Indikato-

ren wirtschaftlichen Erfolgs zu geben scheint. Allenfalls gibt es Übereinstim-

mungen zwischen der Struktur der Bildungsindikatoren und der Struktur des wirt-

schaftlichen Erfolgs.

Eine Interpretation der Ergebnisse könne auf die These zurückgreifen, daß Inve-

stitionen in Bildung riskant sind. Gerade in Volkswirtschaften, die ein hohes Ni-

veau der (Aus)-Bildung aufweisen, sind die Kosten zusätztlicher Bildung hoch

und die Erträge relativ ungewiß. Es mag sein, daß es auch in der Bildung eine
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(Bildungs-) "Laffer Curve"10 gibt, und damit einen Punkt, von dem an eine zu-

sätzliche Bildungsanstrengung nicht lohnend ist. Es mag keinen Lernerfolg ge-

ben, obsoletes Wissen vermittelt werden oder zu einer Substitution zwischen Er-

werbspersonen ohne Produktivitätseffekte kommen.

Die in der Finanzwissenschaft bekannte "Laffer Curve" beschreibt den hyperbolischen Verlauf
der Steuereinnahmen bei steigenden Steuersätzen. Im Bereich der Weiterbildung entspräche
dies dem von einem bestimmten Umfang der Weiterbildung an sinkenden zusätzlichen Ertrag
zusätzlicher Weiterbildung.
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IV. Ein ökonomisch begründetes System der staatlichen Ein-
griffe in das Bildungswesen: Wi(e)der die Paralipophobie
staatlicher Instanzen

1. Vorbemerkungen

Die Wirtschaftswissenschaft hat eine Reihe von Grundsätzen deduziert, nach de-

nen jedwede Tätigkeit - in abstrakter Form freilich - dahingehend analysiert wer-

den kann, ob sie denn "wohlfahrtsmaximierend" sei. Unter "Wohlfahrt" wird da-

bei der Gesamtnutzen verstanden, den ein einzelner oder eine Gesellschaft aus

allen Tätigkeiten zieht; etwas reduzierter (und platter) interpretiert man das So-

zialprodukt - das ist die Summe aller in Geld bewerteten Güter und Dienste, die

in einem bestimmten Zeitabschnitt entstehen - als die bestmögliche Annäherung

an das Wohlfahrtskonzept.11

Zu diesen Grundsätzen - die unter dem Rubrum der "Pareto-Optimalität" zusam-

mengefaßt werden - gehört, daß jede Aktivität soweit auszudehnen ist, bis der

zusätzliche Nutzen aus dem letzten Stück Aktivität (der "Grenznutzen") gleich

dem zusätzlichen Leid (den "Grenzkosten") aus dieser zusätzlichen Aktivität ist.

Die Sache klingt komplizierter als sie ist. Jeder Zehnkämpfer hat das Prinzip

gewissermaßen im Blute: Er übt so lange den Stabhochsprung, bis die zusätzlich

zu erwartende Punktzahl aus der letzten Trainingseinheit gleich hoch ist wie die

Punktzahl aus einer alternativen zusätzlichen Übung, etwa dem 400-m-Lauf. Das

Auf die statistischen Verästelungen des Sozialprodukts ist hier nicht weiter einzugehen. Viele
würden das Nettoinlandsprodukt zu konstanten Marktpreisen pro Kopf als die allein relevante
Meß- und Zielgröße ansehen ("Netto", weil Abschreibungen auf Sachkapital schwerlich
"Wohlfahrt" sein können; "Inland", weil zum Beispiel die Lohneinkommen im Ausland tätiger
Inländer nur schwer dem eigenen Land zuzurechnen sind; "Pro Kopf, weil sonst Wohlfahrts-
vergleiche zwischen unterschiedlich großen Ländern und auch im Zeitablauf in einem Land
mit sich ändernder Bevölkerungsgröße nicht möglich sind; zu "konstanten Preisen", um nicht
bloße Preissteigerungen als Gewinne für alle Bürger zu interpretieren; "Marktpreise", um
nicht einen Anstieg staatlicher Subventionen als Wohlfahrtsmehrung verbuchen zu müssen).
Andere haben eher das Nettosozialprodukt zu Faktorenkosten - das ist das vielzitierte "Volks-
einkommen" - im Auge etc.
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"Leid" (oder die "Grenzkosten") ist hierbei der Punkteentgang aus der alternati-

ven, nicht durchgeführten Übung. Nach diesem Prinzip maximiert der Zehnkämp-

fer die für ihn erreichbare Punktzahl (und bei hinreichender Begabung sein Ein-

kommen); andere Tätigkeiten haben vergleichbare Kalküle und vergleichbare

Maximierungsansätze. Gemeinsam ist allen diesen "Marginalbedingungen", daß

sie nur dann das Ausmaß von Aktivitäten effizient festlegen, wenn keine Verfäl-

schungen in den Grunddaten bestehen; wenn der Stabhochsprung am Ende der

Vorbereitungen gestrichen wird und statt dessen ein Wettschwimmen als neue

Übung eingeführt wird, bricht das alte Maximierungskalkül zusammen, und ein

neues Kalkül entsteht. Auch eine ad-hoc-geänderte Punktewertung bewirkt das

gleiche.

Wie sähe nun der Markt für berufliche Bildung aus, der pareto-optimal wäre?

Betrachtet man zunächst die Nachfrager, so sollten die Bildungsdienste allen oh-

ne jede Diskriminierung zur Verfügung stehen. Denn Diskriminierung würde ei-

nige Nachfrager ausschließen und andere begünstigen oder zu Preis Verzerrungen

führen, mit der Folge, daß einige Nachfrager mehr Bildungsdienste beanspruchen

als sie bei unverzerrten Preisen tun würden, und daß andere weniger nachfragen;

beides wäre wohlfahrtsmindernd.

Auf der Angebotsseite dürfte es keinerlei Beschränkungen bezüglich der Zahl der

Anbieter oder der Technologie der beruflichen Bildung geben. Denn jede Be-

schränkung würde zu Preisen für die Bildungsdienste führen, die suboptimal -

das heißt im Regelfall: zu hoch - wären.

Unter diesen Bedingungen würde sich in der Tat für Anbieter und Nachfrager ein

wohlfahrtsmaximales Pareto-Optimum einstellen. Jeder würde gerade die Menge

an beruflicher Bildung nachfragen, bei der sein Nutzen aus der Bildung gleich

hoch ist wie der dafür zu zahlende Preis - im Regelfall neben Schulgeld und

Studiengebühren entgangene Einnahmen aus einer alternativ auszuübenden Be-

rufstätigkeit. Das Schulgeld/Studiengebühr wiederum hätte gerade jene Höhe,
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die - unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten - den effizienten un-

ter den Anbietern gerade ihre Kosten und einen auch in anderen Branchen übli-

chen Gewinn einspielen würden.

Bei Erfüllung dieser Marginalbedingungen gibt es für ein fundamentales Eingrei-

fen des Staates in Bildungsdienste aus ökonomischer Sicht eigentlich keine Ver-

anlassung.12 Dennoch gehört der Markt für das Bildungswesen zu den Sektoren

der Volkswirtschaft Deutschlands, und im Grunde aller Länder, der seit jeher am

intensivsten mit Regeln und staatlichen Monopolrechten durchdrungen ist. Die

Gründe dafür scheinen vielschichtig zu sein, und sie reichen von der direkten be-

hördlichen - gewissermaßen kaiserlichen - Kontrollmöglichkeit der Informa-

tionsweitergabe bis zu den klassischen Wirtschaftstheorien des Marktversagens

("Natürliches Monopol"). Zu berücksichtigen ist zudem, daß bis in die jüngste

Zeit hinein die berufliche Bildung - soweit sie in Schulen stattfindet - und vor

allem die allgemeine Bildung in einer (staatlichen) Hand lagen und daß zahlrei-

che Argumente, die eine Regulierung begründeten, eigentlich nur für den elemen-

taren allgemeinen Teil der Bildung galten.

Im folgenden geht es darum, eine mögliche Sonderstellung der beruflichen Bil-

dung aus sich allein heraus zu diskutieren. Eine solche Sonderstellung könnte

zuallererst darin begründet sein, daß die berufliche Erst- und Weiterbildung un-

entbehrlich für die Daseinsvorsorge aller Bürger seien; niemand dürfe durch Ge-

bühren und auch Bildungskosten davon abgehalten werden, sich eine Grundlage

an beruflicher Bildung zu schaffen. Dieser Ansatz der Daseinsvorsorge - den

man eher in einem Staat mit starker heterogener Bevölkerungs- und Begabungs-

12 "Fundamental" soll bedeuten, daß der Staat nicht allein durch Besteuerung in wirtschaftliche
Aktivitäten eingreift, sondern durch ordnungspolitische Vorgaben.
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Struktur wie den Vereinigten Staaten erwarten würde13 - wird auch mit jener Ge-

setzesvorschrift begründet, der zufolge die Regierung auf die Herstellung (oder

Wahrung) der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu achten habe.14

Daseinsvorsorge wie auch die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse (ELV),

wenn sie denn autonome und zu beachtende Ziele darstellen, sind freilich auch zu

erreichen, ohne die "Pareto-Optimalität" zu gefährden. Denn sie rechtfertigen

keine Maßnahmen, die an Preisen ansetzen; die Folgerung, daß etwa die schieren

Transportkosten in entlegene Regionen sich nicht im Schulgeld/Studiengebühr

niederschlagen dürften, ist ökonomisch falsch. Raumdifferenzierende Faktoren,

zu denen solche Transportkosten gehören, sind deshalb sinnvoll, weil sie eine

ökonomisch effiziente Nutzung des Raumes ermöglichen: Wer entlegen wohnt,

hat Vorteile (z.B. niedrige Mieten) und Nachteile (z.B. geringes Kulturangebot)

abzuwägen. Zu den Nachteilen mögen auch Transportkosten gehören; sie stehen

der Zersiedelung des Raumes entgegen. Das Postulat der ELV würde, für sich

genommen, ebenso verlangen, die Mieten in Randregionen auf das Niveau der

Mieten in Ballungszentren zu heben; Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im

Bereich des Wohnens wäre hergestellt. Da das "der Markt" nicht leistet, müßten

stringente Regulierungen, letztlich ein Staatsmonopolist für Wohneigentum, an

die Stelle des Marktes treten und die Mieten in Randregionen anheben bezie-

hungsweise die Mieten in den Ballungszentren senken. Dies würde gemeinhin als

absurd abgetan; und doch spiegelt es das Postulat von den transportkostenunab-

hängigen Preisen.

13 Verglichen mit den Vereinigten Staaten dürften auch die bevölkerungspolitischen Randgrup-
pen der Bundesrepublik sich nicht sehr vom Durchschnittsbürger unterscheiden. Es ist er-
staunlich, daß dennoch in den Vereinigten Staaten der Anteil derjenigen, die an Maßnahmen
der beruflichen Erstausbildung außerhalb der Unternehmen teilhaben, sehr gering ist.

14 § 1 ROG (Raumordnungsgesetz), BGB1.1 vom 28.04.93, S. 630.
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Wenn festgestellt würde, daß die Lebensverhältnisse in Randlagen ungünstig

sind, so ließen sich Daseinsvorsorge und ELV effizienter durch direkte Einkom-

menstransfers (ohne Auflage für deren Verwendung) als durch preisregulierende

Maßnahmen erreichen. Es wäre den Randlagenbewohnern dann selbst überlas-

sen, wie sie die Transfers verwendeten. Vermutlich würde ein Teil der Transfers

für berufliche Bildung und Weiterbildung ausgegeben werden.

Die technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat, womöglich im Zusam-

menhang mit dem Entstehen neuer Berufsfelder, zahlreiche Substitutionsmöglich-

keiten für die klassischen Bildungsdienste geschaffen. So hat, durch das steigen-

de Ausmaß der Substitutionsmöglichkeiten, die Begründung für staatliche Ein-

gruffe und Regulierungen mit der ELV und der Daseinsvorsorge ohnehin weit-

gehend ihre Bedeutung verloren. Das Entstehen wie auch letzlich der Einsatz

qualifizierter Arbeit ist immer weniger auf starre Schemata staatlicher Regulie-

rung angewiesen. Damit bleiben die klassischen ökonomischen Rechtfertigungs-

lehren für staatliche Interventionen übrig. Zu ihnen gehören die Thesen von den

öffentlichen Gütern und von den Marktverzerrungen.

2 . Rechtfertigungslehren für staatliche Markteingriffe

a. Grundsätzliches

Das Problem der Abgrenzung zwischen dem, was der Staat zu tun hat und dem,

was die Privaten tun dürfen, ist älter als die Nationalökonomie. Was die juristi-

sche Kodifizierung angeht, so gibt es in allen zivilisierten Staaten Verfassungen

oder Grundgesetze, die die Rechte des Bürgers von den Rechten des Staates ab-

zugrenzen versuchen. Hierbei geht es durchweg nicht um Fragen der normativen

Wirtschaftstheorie, d.h. der ökonomischen Sinnhaftigkeit. Vielmehr geht es dar-

um - nachdem gewissermaßen ein Vorverständnis über die Aufgaben des Staates

besteht - Übergriffe von der einen in die andere Sphäre zu vermeiden. Doch wie

ist es mit dem Vorverständnis? Es besagt, dies ist weitgehend unstrittig, daß dem
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Staat die Bereitstellung der sogenannten "öffentlichen Güter" obliegt. Öffentliche

Güter werden als solche definiert, die, einmal angeboten, allen Bürgern eines

Landes ohne zusätzliche Kosten bei Änderungen der Nachfrage oder der nachge-

fragten Menge zur Verfügung stehen. Klassische öffentliche Aufgaben sind die

äußere Sicherheit, die innere Sicherheit, die Rechtssicherheit und - neuerdings -

die Bereitstellung einer weitgehend intakten Umwelt. Da hieraus im Regelfall in

den industrialisierten Ländern abgeleitet wird, daß der Staat über das Gewalt-

monopol verfügen müsse und auf dem Waffenmarkt mehr oder minder weitge-

hend Monopsonist, das heißt alleiniger Nachfrager, sein sollte, hat sich als we-

sentliche Aufgabe von Verfassungen herausgestellt, den (wehrlosen) Bürger vor

der Gewalt des Staates zu schützen.

Seit es moderne Wirtschaftswissenschaftler und Moralphilosophen gibt, gibt es

Bestrebungen, dem Staat zusätzlich zu der Aufgabe der Bereitstellung öffentli-

cher Güter auch die Bereitstellung privater Güter, wenn nicht ganz, so doch we-

nigstens teilweise zu überlassen. Rechtfertigungslehren, die hierfür entwickelt

wurden, lassen sich unter der "Theorie vom Marktversagen" subsumieren. Markt-

versagen besteht immer dann, wenn nachgewiesen werden kann, daß bei funk-

tionierendem Wettbewerb auf einem Markt entweder mehr oder weniger oder

billiger oder teurer produziert werden würde, als es der Fall sein sollte. Wenn

zum Beispiel ein Markt ohne besondere staatliche Einflußnahme dahin tendiert,

daß es nur noch einen Anbieter - einen Monopolisten - gibt, der Monopolpreise

verlangen kann, dann liegt Marktversagen vor (zu hohe Preise und zu geringe

Produktion). Entsteht auf einem Markt, aus welchen Gründen auch immer, ein zu

heftiger Preiswettbewerb, der darauf ausgerichtet ist, die Wettbewerber ganz oder

teilweise physisch auszuschalten, dann sind die Preise, die auf diesem Markt ver-

langt werden, zu niedrig und es wird, kurzfristig zumindest, zuviel produziert.

Schließlich ist auch noch, drittens, der Fall denkbar, daß unter ganz normalen

Marktbedingungen Wettbewerbspreise verlangt und Wettbewerbsmengen produ-

ziert werden, die dennoch - aufgrund höherer Einsicht besonders qualifizierter
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Ökonomen oder Politiker - für falsch gehalten werden. Hierauf wird im folgen-

den in aller Kürze einzugehen sein.

Bevor auf die gängigen Varianten des Marktversagens - natürliche Monopole,

ruinöse Konkurrenz, asymmetrische Informationen und externe Effekte - einge-

gangen wird, ist zunächst zu überprüfen, ob nicht die Daseinsvorsorge dem Kern-

bereich staatlicher Aktivität, nämlich der Bereitstellung öffentlicher Güter zuzu-

ordnen ist.

b. Die Daseinsvorsorge als Öffentliches Gut?

Öffentliche Güter werden meist dadurch definiert, daß Nicht-Rivalität im Kon-

sum und Nicht-Ausschließbarkeit potentieller Nachfrager besteht. Nicht-Rivalität

bedeutet, daß - sofern das Gut einmal angeboten wird - zusätzlicher Konsum zu

Grenzkosten von Null befriedigt wird; Nicht-Ausschließbarkeit bedeutet, daß es

ökonomisch nicht möglich ist, Nachfrager vom Nutzen, den das Gut stiftet, aus-

zuschließen. Manche Autoren definieren öffentliche Güter nur anhand der Nicht-

Rivalität (Samuelson, 1955; Rosen, 1988), da die Nicht-Ausschließbarkeit als

vorwiegend technisches Problem vom technischen Fortschritt abhänge. Andere

verwenden das Doppelkriterium (Stiglitz, 1986).

Im Bereich der allgemeinen wie auch der beruflichen Bildung kann als Begrün-

dung für ein staatliches Eingreifen die Daseinsvorsorge genannt werden und, eng

damit in Verbindung stehend, die Forderung des Gesetzgebers nach einer Ver-

einheitlichung der Lebensverhältnisse in Deutschland. Unter der Daseinsvorsorge

kann dabei die zu erlernende Fähigkeit verstanden werden, bestimmte elementare

und für das Funktionieren der Gesellschaft notwendige Fertigkeiten zu beherr-

schen oder sich anzueignen. Dazu gehören Lesen, Schreiben und Rechnen ebenso

wie die grundlegende berufliche Fertigkeit. So wird auch die Anbindung entlege-

ner Ortschaften und Bevölkerungsteile und die Integration von Minderheiten be-

werkstelligt; die dabei entstehenden Kosten dürften, so wird gesagt, den Betrof-



35

fenen aus Gründen der Daseinsvorsorge nicht in Rechnung gestellt werden, viel-

mehr müßte die Gemeinschaft der Nutzer dieser Dienste dafür aufkommen.

Aus der oben dargestellten Definition des öffentlichen Gutes folgt, daß die so be-

schriebene Daseinsvorsorge und auch die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse

im ökonomischen Sinne kein öffentliches Gut darstellen: Mit jedem Aus- oder

Weiterzubildenen steigen fast definitionsgemäß die aufzubringenden Ausgaben,

unter anderem für Personal- und Transportmittel. Damit ist die elementare Defi-

nition des öffentlichen Gutes als ein Gut, das keine zusätzlichen Kosten aufwirft,

wenn zusätzliche Nachfrage auftaucht, nicht gegeben.

Ebenso einfach ist die Beurteilung des zweiten Kriteriums, wenn man es denn

heranziehen will: Bürger, die entlegener wohnen, sind besonders leicht vom Nut-

zen, das Bildungsangebot bringt, auszuschließen; dies war geradezu der Ansatz-

punkt des Gedankens der Daseinsvorsorge.

c. Natürliches Monopol

Ein natürliches Monopol liegt dann vor, wenn der Wettbewerb dazu führen wür-

de, daß auf einem Markt nur ein einziger Anbieter übrig bliebe. Eine solche Si-

tuation wird oft auf Märkten vermutet, auf denen die Herstellung einer zusätzli-

chen Produkteinheit geringere Grenzkosten verursacht als die Herstellung der zu-

vor produzierten Produkteinheit. Eine solche Kostenstruktur ergibt sich in der

Regel aus Vorteilen der Massenproduktion (economies of scale) bzw. aus Ver-

bundvorteilen bei der Produktion mehrerer Güter (economies of scope). Unter

den Bedingungen eines natürlichen Monopols würde letztlich nur ein Anbieter

am Markt bestehen können, und dieser würde dann, so lautet die Befürchtung, ei-

nen höheren Preis fordern können und fordern, als es bei funktionierendem Wett-

bewerb der Fall wäre. Es ist üblich, aus daraus folgenden Monopolgewinnen auf

gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsverluste zu schließen und staatliche Regulie-

rungsmaßnahmen für gerechtfertigt anzusehen. Diese Regulierungen beziehen
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sich sowohl auf das Anbieterverhalten des Monopolisten, das heißt auf Preise,

Gewinne, Produktqualität, Lieferkonditionen und Kontrahierungsverhalten; sie

beziehen häufig auch eine Beschränkung des Marktzuganges für andere, nicht

vom Staat auserkorene Unternehmen mit ein.

Das Konzept des natürlichen Monopols hat bislang mehr die Wirtschaftswissen-

schaftler selbst als die reale Politik beschäftigt. Der Grund mag darin liegen, daß

das natürliche Monopol in der Tat ein theoretischer Sonderfall ist, dessen empiri-

sche Relevanz bisher nicht überzeugend nachgewiesen werden konnte. Die wirt-

schaftswissenschaftliche Theorie besagt nämlich, daß ein natürlicher Monopolist

ständig von potentieller Konkurrenz bedroht ist. Diese potentielle Konkurrenz

droht in dem Maße real zu werden, in dem der Monopolist sein Monopol aus-

nutzt, das heißt überhöhte Preise verlangt. Solange es keine künstlichen Marktzu-

trittsbarrieren gibt, ist die Bedrohung von innen, aber auch nicht zuletzt die Ge-

fahr, die von ausländischen natürlichen Monopolisten droht, ein wirksames Mit-

tel, den Monopolisten zur Preisdisziplin zu zwingen.

Auf gar keinen Fall folgt aus der Idee des natürlichen Monopols, daß der Staat in

diesem Bereich Marktzutrittsbeschränkungen praktizieren sollte. Die Logik des

natürlichen Monopols verlangt vielmehr, den Markt so offen wie nur irgend

möglich zu gestalten, womöglich sogar potentiellen Interessenten besondere Ver-

günstigungen zu bieten, damit sie dem natürlichen Monopolisten Konkurrenz

machen können.

Daß der Markt für berufliche Erstausbildung und Weiterbildung von den Produk-

tionsbedingungen her zu einem natürlichen Monopol tendiert, ist bislang nicht

einmal von Wirtschaftswissenschaftlern behauptet worden. Die in der Bundesre-

publik wie in allen westlichen Industrieländern herrschenden Lehrtechniken und

Lernmethoden schließen Vorteile der Massenproduktion - die ohnehin eher im

Bereich industrieller Produktion aufzufinden sein dürften - aus. Die Grenzkosten

der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung scheinen, wie die aktuelle Dis-
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kussion in fast allen Bundesländern über die Einstellung zusätzlicher Lehrer an-

gesichts knapper Kassen zeigt, vielmehr kräftig anzusteigen.

d. Ruinöse Konkurrenz

Das Konzept der ruinösen Konkurrenz dient als Sammelbegriff für eine Reihe

von Wettbewerbssituationen, in denen ein Versagen des marktwirtschaftlichen

Ausleseprozesses mit gesamtwirtschaftlich schädlichen Wirkungen befürchtet

wird. Sie besagt, daß - wiederum unter ganz spezifischen Produktionsbedingun-

gen - bei freiem Wettbewerb so viele Unternehmen aus dem Markt ausscheiden

würden, daß letztlich nur wenige (oder nur einer) übrig blieben, die dann ihre

gestiegene Marktmacht zu Lasten der Nachfrager ausnutzen würden. Besondere

Relevanz hat das Argument von der ruinösen Konkurrenz in Bereichen erfahren,

in denen hohe Fixkosten der Produktion vorliegen (vorlagen), wie zum Beispiel

im Bereich der Stahlproduktion, der Mühlenindustrie oder der Schiffahrt. Auch

der Wettbewerb aus den vormals sozialistischen Ländern wurde im Regelfall mit

staatlichen Importbarrieren eingeschränkt, um die potentiell ruinöse Konkurrenz

aus diesen Ländern zu unterbinden.

Wie beim natürlichen Monopol, so gibt es auch bei der ruinösen Konkurrenz ein

kaum zu lösendes Diagnoseproblem. Für ineffiziente Anbieter ist jeder Wettbe-

werb ruinös, der sie aus dem Markt drängt. Dieser Ausleseprozeß ist aber grund-

legend und unverzichtbar für jede Marktwirtschaft, da gerade er eine Ressour-

cenverschwendung verhindert und ein für den Konsumenten und für die Ge-

samtwirtschaft optimales Marktergebnis hervorbringt. Marktversagen kann im

Grunde nur dann vorliegen, wenn eine gesamtwirtschaftlich schädliche Fehl-

steuerung durch den Wettbewerb vorliegt. Dieses Argument verliert viel von sei-

ner abstrakten Schlagkraft, wenn man wiederum berücksichtigt, daß die Volks-

wirtschaften dieser Welt mehr und mehr zu offenen Wirtschaften geworden sind.

Selbst das Ausscheiden eines großen Teils von nationalen Anbietern würde den

verbleibenden Anbietern keine Monopolmacht verschaffen, sofern die Grenzen
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für Anbieter aus anderen Ländern offengehalten werden. Die wirtschaftspoli-

tische Antwort auf das Vorliegen ruinöser Konkurrenz wäre also nicht eine Regu-

lierung, sondern der Abbau von Außenwirtschaftsregulierungen (falls solche be-

stehen).

Man mag darüber diskutieren, ob im Bereich der allgemeinen Bildung in

Deutschland das Vorherrschen staatlichen Angebots von den Grundschulen bis

zu den Universitäten nicht die Situation ruinöser Konkurrenz widerspiegelt; eine

solche Angebotsstruktur gibt freien Wettbewerbern, wie die wenigen Beispiele

privater Universitäten zeigen, kaum eine Chance. Im Bereich der beruflichen Er-

stausbildung allerdings ist die enge Vernetzung zwischen Staat und Wirtschaft

zum guten oder zum schlechten ein Garant dafür, daß diese Art von Marktversa-

gen nicht entstehen kann (vgl. oben Abschnitt 2). Was allerdings die berufliche

Weiterbildung anlangt, so mag eine schädliche Fehlsteuerung dadurch entstehen,

daß aufgrund von Marktunvollkommenheiten weniger gute Anbieter von Wei-

terbildung die besseren - und teureren - Anbieter verdrängen. Dies wird jedoch

gemeinhin nicht unter dem Rubrum der ruinösen Konkurrenz sondern vielmehr

unter dem der asymmetrischen Informationsverteilung abzuhandeln sein.

e. Asymmetrische Informationsverteilung

Informationsasymmetrien zwischen Anbietern und Nachfragern können dazu füh-

ren, daß die Nachfrager eine Entscheidung unter relativ großer Unsicherheit be-

züglich der Qualität von Gütern und Dienstleistungen treffen müssen. Güter mit

einer über den Erwartungen liegenden Qualität werden dann nur zu relativ nied-

rigen Marktpreisen von den Nachfragern aufgenommen. Die Bereitstellung quali-

tativ hochwertiger Güter kann unter diesen Umständen für die Anbieter weniger

lohnend sein als die Bereitstellung qualitativ minderwertiger Güter. Sind die Käu-

fer nicht in der Lage, ein qualitativ schlechteres Angebot von einem qualitativ

guten zu unterscheiden, so werden sich diese Qualitätsunterschiede nicht im Preis

widerspiegeln, und der Anreiz zur Produktion schlechter Leistungen nimmt zu.
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Freilich ist zu berücksichtigen, daß die Käufer die Qualitätsminderung im nach-

hinein feststellen können; es setzt dann ein Lernprozeß ein, der zu niedrigeren

Preisgeboten führt. Besteht die Asymmetrie fort, so wiederholt sich der umge-

kehrte Selektionsprozeß, der sich bis zum Marktzusammenbruch fortsetzen kann.

Insofern ähnelt das theoretische Modell der asymmetrischen Informationen dem

der ruinösen Konkurrenz.

Ebenso wie die ruinöse Konkurrenz rechtfertigt auch eine ungleiche Informati-

onsverteilung zwischen Anbietern und Nachfragern in keinem Fall staatliche

Wettbewerbsbeschränkungen. Denn auch die Informationsbeschaffung ist mit

Kosten verbunden; wer meint, er könne auf Informationen verzichten, der erhofft

sich einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten, die solche Kosten auf sich

nehmen. Er muß deshalb konsequenterweise die Nachteile seines Verhaltens tra-

gen. Zweitens scheint es wenig plausibel, daß Informationsasymmetrien für gan-

ze Wirtschaftszweige und dauerhaft fortbestehen können. Drittens ist gerade der

Wettbewerb das leistungsfähigste Instrument zur Beseitigung von Informations-

defiziten. Er belohnt den, der asymmetrische Informationen für eigene Zwecke

nutzt, mit Gewinn, und er schafft einen Markt für Unternehmen, die sich auf den

Handel mit Informationen spezialisieren.

f. Externe Effekte

Bei den externen Effekten handelt es sich um gesellschaftliche Auswirkungen

von Transaktionen, die über den einzelwirtschaftlichen Effekt hinausgehen. Da-

bei kann es sich um soziale Kosten oder um soziale Erträge handeln, die von den

privaten Kosten oder Erträgen abweichen. Eingriffe des Staates erhöhen stets

dann die Wohlfahrt aller, wenn - so lautet die These von den externen Effekten -
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diese Eingriffe zu einer Beseitigung oder Kompensierung der Externalität führen

("Internalisierung") und nicht selber weitere negative Effekte nach sich ziehen.15

Externe Effekte entstehen, wenn mit der Produktion oder mit den Konsum eines

Gutes Nachteile oder Vorteile für Dritte verbunden sind, die nicht in die Markt-

beziehung zwischen den Beteiligten eingehen und deshalb bei der Preisbildung

unberücksichtigt bleiben. Im Bereich der beruflichen Bildung und Weiterbildung

könnte etwa behauptet werden, daß das Angebot positive "Infrastruktur-" Exter-

nalitäten aufwiese: Private Anbieter-von beruflichen Bildungsdiensten würden für

diese Externalität über den Markt nicht entschädigt; ohne Regulierung würde zu

wenig von diesen Dienstleistungen angeboten.

Ihre eigentliche Ursache haben Externalitäten in fehlenden Eigentumsrechten.

Werden Eigentums- und damit Ausschlußrechte klar definiert, so besteht grund-

sätzlich die Möglichkeit, daß Verursacher und Betroffene in Verhandlungen über

Kompensationszahlungen treten. Erst die klare Definition von Eigentumsrechten

schafft die Bedingungen, unter denen der Marktmechanismus überhaupt greifen

kann. Er kann dann bewirken, daß externe Effekte in den Preismechanismus ein-

bezogen und damit internalisiert werden. Coase (1960) zufolge ist mit einem sol-

chen Verfahren immer dann ein gesamtwirtschaftlich effizientes Ergebnis zu er-

reichen, wenn die Transaktionskosten durch Verhandlungen im Vergleich zu den

Kosten anderer Internalisierungsmechanismen (zum Beispiel durch staatliche

Auflagen) geringer sind. Bei Kompensationsverhandlungen in kleinen Gruppen

(wenn die externen Effekte wenig gestreut sind) dürfte dies regelmäßig der Fall

sein. Mit der Anzahl der Beteiligten werden jedoch auch die Transaktionskosten

15 Auch öffentliche Güter, deren Bereitstellung eine der Hauptaufgaben des Staates ist, können
als eine Form positiver externer Effekte bezeichnet werden. Bei öffentlichen Gütern sind die
Externalitäten groß und insbesondere deren Gegenwerte nicht einforderbar, so daß kein Wirt-
schaftssubjekt bereit wäre, ein privatwirtschaftliches Angebot zu unterbreiten (Sohmen, 1976,
S. 285 ff.).
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(Informations-, Verhandlungs- und Durchsetzungskosten) steigen und damit eine

Verhandlungslösung erschweren.

In der Praxis wird beim Auftreten externer Effekte regelmäßig staatlichen Inter-

ventionen der Vorzug vor einer Marktlösung eingeräumt. Sowohl die Pigou-

Lösung - Steuern bei negativen und Subventionen bei positiven Externalitäten -

als auch direkte Verhaltensregulierungen sind die üblichen Instrumente bei der

Therapie externer Effekte. Einiges spricht jedoch dafür, daß mit der Schaffung

von Eigentumsrechten bessere Ergebnisse zu erzielen sind als über staatliche Re-

gulierungen:

- Auch staatliche Instanzen können Externalitäten im Regelfall nicht erfassen

und bewerten. Diese Erfassung und Bewertung stellt demgegenüber bei wirk-

samen Eigentumsrechten kein besonderes Problem dar.

- Staatliche Maßnahmen sind meist inflexibel: Einmal eingeführte Regelungen

werden oft aufrechterhalten, obwohl der ursprüngliche Regelungsgrund weg-

gefallen ist. Externalitäten sind jedoch typischerweise keine im Zeitablauf

konstante Größen, sie ändern sich durch technischen Fortschritt, und auch ihre

Bewertung variiert mit den Konsumenten- und Produzentenpräferenzen.

- Staatliche Ge- und Verbote können Externalitäten zwar unterbinden, sie ver-

hindern jedoch gleichzeitig eine an den einzelwirtschaftlichen Präferenzen

ausgerichtete Bewertung. Da externe Effekte häufig ein graduelles Problem

darstellen, ist der Marktmechanismus regelmäßig als überlegen anzusehen.

- Durch die staatliche Externalitätenbekämpfung werden erhebliche Ressourcen

im öffentlichen Sektor gebunden, mit der Folge, daß die Kosten für die Be-

kämpfung der Externalitäten möglicherweise höher sind als die Kosten der

Externalitäten selber.
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3. Was bleibt an Rechtfertigungen für das staatliche Bildungswe-
sen?

Es wurde oben dargestellt, was die normative Theorie der Wirtschaftswissen-

schaften zu dem Problem der Staatseingriffe und des Umfangs der Staatseingriffe

zu sagen hat. Unterstellt ist dabei in jedem Falle, daß Regierungen rational han-

deln, ebenso wie Individuen. Dabei ist der Gegensatz zu rationalem Handeln

nicht irrationales Handeln, sondern vielmehr ein Verhalten, bei dem der Akteur

nicht auf Konsistenz mit anderen Verhaltensweisen, die er zuvor oder gleichzei-

tig an den Tag gelegt hat, achtet. Darüber hinaus gibt es im Verhalten von Regie-

rungen regelmäßig Verlautbarungen, Verordnungen oder Gesetze, die entweder

direkt "falsch" sind - dies kann zum Teil von den obersten Bundesgerichten über-

prüft werden - oder die mit den Rahmenbedingungen, die der Staat sich selbst

gesetzt hat, nicht konsistent sind. Bei vielen öffentlichen Dienstleistungsaufträ-

gen handelt es sich zudem um Aufträge der Regierung an sich selbst, nicht um

die Erkenntnis, daß es sich hierbei im ökonomischen Sinne um die Bereitstellung

eines öffentlichen Gutes handele (Dicke, Glismann, Hörn, 1995). Im Rahmen ei-

ner ökonomischen Bewertung staatlicher Dienste sind derartige Selbst-In-

pflichtnahmen des Staates so lange als unerheblich anzusehen, als sie nicht ver-

nünftigerweise ökonomisch und konsistent begründet werden können.

Im folgenden soll in der oben gewählten Reihenfolge vom öffentlichen Gut bis

zum Marktversagen zusammenfassend dargelegt werden, welche Rechtfertigung

die Wirtschaftswissenschaft für staatliche Eingriffe in den Bereich der berufli-

chen Bildung und Weiterbildung liefert (vgl. Synopse):

(1) Die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse und die stellen kein öffentliches

Gut im ökonomischen Sinne dar: Jeder zusätzliche Nachfrager nach berufli-

cher Bildung, der zu befriedigen ist, erhöht die Kosten des Angebots beruf-



43

Synopse — Ökonomische Rechtfertigungslehren für staatliche Regulierung -
Allgemein und für das Bildungswesen

Rechtfertigungslehre

1. Öffentliches Gut

2. Marktversagen bei
privaten Gütern
a. natürliches Mo-

nopol

b. ruinöse Kon-
kurrenz

c. asymmetrische
Informationen

d. externe Effekte

Allgemeine Eignung für
die Rechtfertigung von

staatlicher
Regulierung

ja

evtl.a

evtl.a

evtl.a

nein

Staats-
monopolen

zum Teil

nein

nein

nein

nein

Eignung als Rechtfertigung im Bereich

beruflicher
Erstausbildung

zu regulie-
ren

nein

nein

nein

evtl.

evtl.

staatlich
anzubieten

nein

nein

nein

nein

nein

beruflicher
Weiterbildung

zu regulie-
ren

nein

nein

nein

evtl.

nein

staatlich
anzubieten

nein

nein

nein

nein

nein

a "eventuell": d.h. nach präziser theoretischer und empirischer Bestimmung des Einzelfalls
und nach Feststellung der Regulierungskosten und Regulierungserträge

Quelle: Dicke, Glismann, Hörn, 1995, S. 12.

licher Bildung. Damit ist die elementare Definition eines öffentlichen Gutes

als ein Gut, das keine zusätzlichen Kosten aufwirft, wenn zusätzliche Nach-

frage entsteht, nicht gegeben.

(2) Skalenerträge, die für das Vorliegen eines natürlichen Monopols notwendig

sind, sind (auch) im Bildungsbereich bislang nicht nachgewiesen worden.

(3) Von ruinöser Konkurrenz kann im Bildungsbereich bislang nicht gesprochen

werden, weil die Wettbewerbssituation in weiten Bereichen nicht durch eine

Vielzahl verschiedener Anbieter charakterisiert ist. Zu vermuten ist, daß es

lediglich bei Anbietern beruflicher Weiterbildung solche gibt, die offenbar

Gewinne machen. Zudem ist es zweifelhaft, ob die für das Entstehen ruinöser

Konkurrenz notwendigen Voraussetzungen bei der Produktionsstruktur gege-

ben sind. Zu diesen Voraussetzungen werden gemeinhin ein großer Fixko-
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stenblock gezählt, sehr niedrige Grenzkosten und eine sehr preisunelastische

Nachfrage. Die Personalkostenintensität der beruflichen Bildung allein deutet

auf spürbare Grenzkosten hin. Auch die zahllosen alternativen Angebote be-

ruflicher Weiterbildung sind fast synonym mit einer preiselastischen Nach-

frage nach einzelnen Bildungsdiensten.

(4) Für eine bedeutende asymmetrische Verteilung von Informationen spricht im

Bildungsbereich wenig. Die Qualität der beruflichen Bildung ist durch das in-

stitutionelle Zusammenwirken von Unternehmen und Staat weitgehend stan-

dardisiert. Jeder Nachfrager kann daher davon ausgehen, daß die Bildungsan-

gebote in qualitativer Hinsicht vergleichsweise homogen sind. Hinzu kommt,

daß bei de r - wie in allen westlichen Industrieländern offensichtlich hohen

Intensität der Inanspruchnahme der Möglichkeiten beruflicher Weiterbil-

dung - mit raschen Lernprozessen bei den Nachfragern zu rechnen ist. Würde

ein Anbieter systematisch schlechtere Qualitäten der Weiterbildung anbieten,

würde er im Wettbewerb unterliegen müssen.

(5) Was die Extemalitäten angeht, so ist in den untersuchten Bereichen berufli-

cher Bildung nur mit Mühe, wenn überhaupt, auszumachen, worin diese denn

bestehen könnten. Daß die Nachfrage nach beruflicher (Weiter-)Bildung

durch einen Haushalt sich negativ auf die Nachfrage nach eben dieser Bil-

dung durch einen anderen Haushalt auswirkt, ist nicht zu vermuten.

Sind positive oder negative Extemalitäten im Angebot und in der Nachfrage

nur schwer zu diagnostizieren, wie in diesem Falle, so dürften die grundsätz-

lichen Einwände gegen das Argument von den Extemalitäten im Zweifel den

Ausschlag gegen eine staatliche Intervention geben: Neben die Probleme der

Diagnose einer Extemalität treten diejenigen der Inflexibilität einer jeden

Staatsbürokratie, der nur unzureichend möglichen Feindosierung staatlicher

Maßnahmen und der Kosten der Extemalitätenbekämpfung.
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Nach den Kriterien der normativen Theorie scheint für ein systematisches Markt-

versagen im Bereich der beruflichen Weiterbildung daher, insgesamt gesehen,

wenig zu sprechen. Berufliche (Weiter-)Bildung ist ein Gut, bei dem Rivalität im

Konsum besteht. Konsumenten können überdies vom Konsum ausgeschlossen

werden. Externe Effekte dürften nur sehr selten auftreten und können damit staat-

liche Interventionen nicht generell rechtfertigen; wenn sie, etwa durch einen

Wechsel der Mitarbeiter zu einem anderen Unternehmen, drohen, könnten sie

durch geeignete vertragliche Regelungen, wie Rückzahlungspflicht oder Konkur-

renzausschlußklausel im Arbeitsvertrag, von vornherein ausgeschlossen werden,

sie bedürfen keiner staatlichen Intervention. Darüber hinaus zeigt der bisherige

Erfolg des mit einem erheblichen Aufwand der Unternehmen für ihre Lehrlings-

ausbildung verbundenen dualen Ausbildungssystems, daß die externen Effekte

von den Unternehmen nicht in dem Maße gesehen werden.

Das Informationsproblem könnte staatliche Interventionen rechtfertigen. Als

Eingriffe kommen die Festsetzung von Mindeststandards und die Erleichterung

des Zugangs zu Informationen über die Bildungsträger in Frage. Die Stiftung

Warentest oder Gütesiegel beispielsweise dienen dem Zweck, den Informations-

stand von Konsumenten zu erhöhen. Ihre Existenz zeigt, daß bei einem entspre-

chenden Informationsbedarf Institutionen entstehen können, die die Qualität von

Erfahrungsgütern beleuchten und damit - technisch ausgedrückt - das Spiel zwi-

schen Anbietern und Nachfragern zu einem wiederholten Spiel machen. Die un-

vollständigen Informationen über die zukünftige Entwicklung des Arbeitsmarktes

können kein Grund für staatlichen Dirigismus sein. Auch hier reicht die Er-

leichterung des Zugangs zu den entsprechenden Informationen völlig aus.

Allerdings geht das staatliche Handeln über das Aktivitätsniveau hinaus, das die

normative Theorie nahelegt. Die staatlichen Aktivitäten selbst sind für die

(potentiellen) Marktteilnehmer verwirrend. Sowohl die EG-Programme als auch

die deutschen Programme sind wenig transparent. Die AFG-Förderung spielt rein
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quantitativ gesehen die wohl bedeutendste Rolle. Sie machte den weit überwie-

genden Teil der gesamten staatlichen Förderung im Bereich der beruflichen

Weiterbildung aus.

Bedenklich erscheint, wenn die Förderung der Weiterbildung ausgeschlossen

wird, sofern der potentielle oder tatsächliche Arbeitgeber ein Interesse an der

Weiterbildung des entsprechenden Mitarbeiters hat. Dies mag statistisch wohlbe-

gründet sein, drückt aber tendenziell den Förderungen den Stempel der Vergeb-

lichkeit auf. Es wäre erstaunlich, wenn diese Regelung sich bei Anbietern und

Nachfragern beruflicher Weiterbildung nicht herumsprechen würde und kontra-

produktive Reaktionen hervorbrächte.

Es scheint, daß (Bundes-)länder mit eigenen Weiterbildungsgesetzen weniger die

kommerziellen Anbieter als vielmehr die Weiterbildungsinstitute größerer Ver-

bände bevorzugen. Ein Grund hierfür scheint zu sein, daß die von den Weiterbil-

dungsgesetzen der Länder vorgesehene Möglichkeit der Zertifizierung "Staatlich

anerkanntes Weiterbildungsinstitut" häufig nur von den verbandsgetragenen Ein-

richtungen erfüllt werden kann. Für kleinere kommerzielle Anbieter bedeutet die-

se Gesetzesbestimmung eine Erschwerung des Marktzutritts.
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V. Zu einer neuen Abgrenzung des Verhältnisses von Staat
und Wirtschaft

Berufliche Bildung ist mit einer Investition gleichzusetzen und somit zuvorderst

eine Angelegenheit von Unternehmen und Erwerbspersonen: Diesen fließen je-

weils die Erträge ihrer Aufwendungen zu. Erwartungen bezüglich der langfristi-

gen Erträge von Bildungsinvestitionen mögen wie im Falle von Sachinvestitionen

übertroffen oder enttäuscht werden. Sichere Informationen über die langfristig

lohnendste Bildung für eine Erwerbsperson oder ein Unternehmen gibt es nicht.

Auch der Staat hat kein überlegenes Wissen im Bereich der beruflichen Bildung.

Er ist auf eine bescheidene Rolle beschränkt: Bereitstellung von Informationen

über die Qualität von Bildungsangeboten, Hebung des Niveaus allgemeiner Bil-

dung durch Unterricht an Schulen, Appelle dürften als staatliche Maßnahmen ge-

nügen.

Für den Bereich der beruflichen Erstausbildung sind nun Forderungen nach An-

wendung staatlicher Zwangsmittel erhoben worden. Es sollen die Unternehmen

gezwungen werden, mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen als sie

derzeit freiwillig bereit sind. Worauf es aber ankommt, ist, die Ursache des

Rückgangs der Ausbildungsplätze zu beseitigen: Der Kapitalwert der Investition

Erstausbildung ist für Unternehmen - im Durchschnitt betrachtet - negativ. So ist

es rational, Aufwendungen für betriebliche Ausbildung soweit einzuschränken,

bis der Kapitalwert zumindest nicht mehr negativ ist. Es besteht die Möglichkeit,

den Abbau von Ausbildungsplätzen dadurch zu verhindern, daß auszubildende

Erwerbspersonen oder der Staat auf Teile der Gewinne, die sie aus der Investition

Ausbildung beziehen, verzichten. Ein solcher Verzicht wäre gesamtwirtschaftlich

betrachtet der Anwendung von staatlichen Zwangsmitteln (zur Aufrechterhaltung

eines größeren Ausbildungsplatzangebotes) überlegen.

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung gehen störende Einflüsse von der

staatlichen Axbeitsmarktpolitik aus. Nach dem von Tinbergen aufgestellten Theo-
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rem der optimalen Ziel-Mittel-Kombination der Wirtschaftspolitik sollten Ziele

der Berufsbildungspolitik nicht mit Zielen anderer Politikbereiche vermengt wer-

den. Wie jedoch Untersuchungen ergeben haben, wird dieser Grundsatz auf dem

Markt für berufliche Weiterbildung nicht beachtet. Hier stellen die arbeits-

marktpolitischen Instanzen im Rahmen des AFG finanzielle Mittel für die Anbie-

ter von Weiterbildung und, mehr noch, für arbeitslose Nachfrager nach Weiterbil-

dung bereit, deren Höhe und Bedingungen im Zeitablauf schwanken. Die Un-

stetigkeit der Mittelvergabe und der Bedingungen der Vergabe bewirken Markt-

störungen eigener Art, die jedoch nicht den Kern des Problems ausmachen. Die-

sen bildet die weitgehende Beschränkung der AFG-Förderung auf die Berufsbil-

dung arbeitsloser und - nach der früheren Rechtslage - von Arbeitslosigkeit be-

drohten Erwerbspersonen.

Die der AFG-Förderung zugrundeliegende Diagnose der Ursachen der Arbeitslo-

sigkeit scheint zu lauten, daß (1) Erwerbstätige, die im Zuge des Strukturwandels

oder im Gefolge konjunktureller Produktions- und Beschäftigungsschwankungen

freigesetzt werden, ein Berufsbildungsdefizit aufweisen, welches (2) nicht aus ei-

genem Interesse freiwillig durch die jeweilige Erwerbsperson oder ein Arbeits-

kräfte nachfragendes Unternehmen ausgeglichen wird. Im Unterschied zur beruf-

lichen Erstausbildung, die durch den Gesetzgeber nicht finanziell gefördert wird,

scheint ein Marktversagen bei der Weiterbildung von Erwerbspersonen mit Be-

rufserfahrung vermutet zu werden. Eine alternative These zur Erklärung des Ver-

haltens der Marktteilnehmer bietet sich an: Arbeitslose oder Unternehmen han-

deln rational, wenn sie Weiterbildung nicht freiwillig - ohne Zuschüsse im Rah-

men der AFG-Förderung - betreiben. Sie erwarten nämlich, daß das Grenzpro-

dukt der Arbeit auch nach der Weiterbildung unter dem Mindestlohn oder Trans-

fereinkommen liegt. Zu beachten ist, daß fachliche Qualifikation, um die es bei

der Weiterbildung in erster Linie geht, nur eine Determinante des Grenzprodukts

einer Arbeitskraft im Unternehmen ist. Wenn etwa "lohninduzierter Sachkapital-

mangel" besteht- hierunter versteht man die zusätzlichen Abschreibungen auf



49

Sachkapital, die durch überhöhte Löhne erzwungen werden (komplementär zum

lohninduzierten Wegfall von Arbeitsplätzen ist der Wegfall des nicht mehr ren-

tablen Kapitalstocks, Giersch (1978: V-XII) - oder Defizite im Bereich der per-

sonalen oder sozialen Kompetenz von Arbeitsuchenden vorliegen, die nicht durch

überdurchschnittliche hohe Fachkompetenz (durch Weiterbildung erworben) aus-

geglichen werden, so ist eine solche Person zu herrschenden Mindestlöhnen nicht

wettbewerbsfähig. In diesem Fall lohnte die Weiterbildung auch nicht, und es

wäre nicht rational, wenn sie dennoch betrieben würde. Die arbeitsmarktpolitisch

erstbeste Lösung wäre es in diesem Fall, dafür zu sorgen, daß solche arbeitsu-

chenden Erwerbspersonen zu niedrigeren Löhnen als zu den herrschenden Löh-

nen eingestellt werden können, zu Löhnen, die ihrem Grenzprodukt entsprechen.

Die Aussichten, der im Rahmen der AFG-Bildungsmaßnahmen geförderten Ar-

beitslosen, eine neue Anstellung für eine längere Zeit zu bekommen, sind nicht

sehr groß. Dies stützt nicht die These vom Qualifikationsmangel als Ursache von

Arbeitslosigkeit, die der AFG-Förderung anscheinend zugrunde liegt. Es mag

durchaus arbeitslose Erwerbspersonen geben, die von einer Weiterbildung eine

Anhebung ihres Grenzprodukts erwarten, jedoch durch fehlende finanzielle Mit-

tel an der Weiterbildung gehindert werden. Für solche Erwerbspersonen bietet es

sich an, den Zugang zu Ausbildungskrediten zu erleichtern; Ausbildungsbürg-

schaften des Staates wären ein Mittel hierfür.

Die wirtschaftspolitische Folgerung hieraus ist, daß die staatliche Finanzierung

von Weiterbildung arbeitsloser Erwerbspersonen zurückgeführt werden sollte,

und zwar stärker noch als dies in jüngster Zeit geschehen ist; dies bedeutet nicht,

daß das AFG nicht auch weiterhin für einige Betroffene eine wichtige Option

bleibt. Für die eingesparten Mittel lassen sich durchaus wirtschaftlich überlegene

Verwendungen finden. So käme eine Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenver-

sicherung in Höhe der eingesparten Mittel in Betracht. Damit wäre die Weiterbil-

dung aus dem Einflußbereich der arbeitsmarktpolitischen Instanzen herausgelöst.



50

Zur Wettbewerbspolitik können neben Fusionskontrolle und Mißbrauchsaufsicht

auch solche Maßnahmen gerechnet werden, die die Transparenz von Märkten er-

höhen. Im Falle des Marktes für berufliche Weiterbildung ist es vor allem die

Knappheit an Informationen über die Qualität des Angebots von Weiterbildung,

die diesen Markt vom Idealzustand eines vollkommenen Marktes unterscheidet.

Die Überwindung dieser Knappheit könnte wesentlich dazu beitragen, daß die

Allokation- bei Nachfragern und Anbietern von Weiterbildung- verbessert

wird. Bereitstellung von Informationen über Eigenschaften von angebotenen Lei-

stungen oder von Weiterbildungsanbietern ist mit Kosten verbunden, deren Kon-

trolle am besten über den Preiswettbewerb der Informationsanbieter auf dem

Markt erfolgen sollte.

Der Staat spielt als Informationsmakler nur eine bescheidene Rolle auf dem deut-

schen Markt für Weiterbildung. Lediglich auf dem Markt für Fernunterricht hat

der Staat die Entscheidung getroffen, daß er selbst über eine staatliche Zentral-

stelle für Fernunterricht die Qualitätskontrolle ausübt und über die Zulassung ei-

nes Unternehmens zum Markt auch die Qualität des Angebots dieses Unterneh-

mens signalisiert. Die Qualitätskontrolle auf dem konventionellen Markt für

Weiterbildung wird ganz überwiegend durch private Organisationen besorgt.

Es gibt Zertifikate verschiedener Art. Diese sind zwar ein brauchbares Mittel, den

Nachfragern ein Signal bezüglich der Qualität der angebotenen Dienstleistungen

zu geben. Gleichzeitig löst jede Zertifizierung Kosten aus, die den Preis des Pro-

dukts erhöhen können. Dies stellt auch ein Hemmnis dar, das neu eintretende

Unternehmen in den Markt für berufliche Weiterbildung überwinden müssen. Es

ist jedoch dies auch eine Hemmschwelle für Unternehmer, deren Ge-

schäftsabsichten weniger seriös sind. Der Überblick über die verschiedenen Be-

mühungen der Anbieter, die Qualität ihrer Leistungen nachzuweisen, wirft ein

positives Licht auf die Wettbewerbsintensität auf diesem Markt. Es gibt konkur-

rierende, teils komplementäre institutionelle Lösungen des Problems der Quali-

tätskontrolle. Es mag sich in der weiteren Entwicklung dieses Marktes herausstel-



51

len, daß die Vielfalt zu groß ist. Doch sicheres Wissen darüber, welche Lösung

keine Zukunft hat, gibt es nicht. Im Grunde kommt dieses Urteil in den Antwor-

ten der Unternehmen zum Ausdruck, die an der Unternehmensbefragung des In-

stituts für Weltwirtschaft teilgenommen haben. Auf die Frage, welche Rolle des

Staates sie auf dem Markt für Weiterbildung gut oder weniger gut heißen, spricht

sich eine Mehrheit für individuelle Weiterbildungsentscheidungen und die Schaf-

fung von Beratungsstellen aus; solche Beratungsstellen stellen Informationen

über Anbieter und deren Kurse zur Verfügung und tragen dazu bei, daß ein an

Weiterbildung Interessierter das Angebot findet, nach dem er sucht.

Eine wettbewerbspolitische oder auch ordnungspolitische Herausforderung von

erheblicher gesamtwirtschaftlicher Bedeutung stellen die Verzerrungen des Wett-

bewerbs dar, die vom Verhalten staatlicher Instanzen ausgehen. Es sind dies

- Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen privaten und staatlichen Weiterbil-

dungsanbietern und

- Verzerrungen des Wettbewerbs zwischen der beruflichen Bildung und dem der

allgemeinen Bildung.

Auf dem Markt für berufliche Weiterbildung stehen private Anbieter verschiede-

ner Rechtsform und staatliche Anbieter in Konkurrenz um die Nachfrager nach

Weiterbildung. Wie die Unternehmensbefragung ergeben hat, treten Hochschu-

len, die bislang kaum eine Rolle gespielt haben, verstärkt als Anbieter auf, sei es

direkt oder über von ihnen gegründete Gesellschaften privaten Rechts. In einigen

Bundesländern fordert der Gesetzgeber die Hochschulen dazu auf, ihre Weiter-

bildungsaktivität auszuweiten. Volkshochschulen und Fachschulen stellen eine

weitere Anbietergruppe dar, die bereits seit längerer Zeit Weiterbildung anbieten.

Während Weiterbildungsangebote von Schulen und Hochschulen in anderen

Ländern, wie etwa in den Vereinigten Staaten, einen bedeutenden Marktanteil

haben, spielen diese in Deutschland noch eine untergeordnete Rolle. Jedoch

könnte es zu größeren Marktanteilsverschiebungen kommen, wenn staatliche Bil-
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dungseinrichtungen versuchen, eine zu erwartende rückläufige Kapazitätsausla-

stung durch vermehrte Weiterbildungsangebote zu kompensieren.

Das Weiterbildungsangebot staatlicher Bildungseinrichtungen ist wettbewerb-

spolitisch betrachtet solange unbedenklich und auch gesamtwirtschaftlich als vor-

teilhaft zu bewerten, wie sich Kosten von Personal, Sachmitteln und Inanspruch-

nahme von Sachanlagen in den Preisen der Weiterbildungsangebote niederschla-

gen. Dies ist aber nicht selbstverständlich. Damit eine Preiskalkulation zustande

kommt, die den Wettbewerb nicht zugunsten der staatlichen Anbieter verzerrt, ist

dafür zu sorgen, daß staatliche Anbieter von Weiterbildung für die Inanspruch-

nahme von Personal und Einrichtungen der Schulen und Hochschulen Entgelte an

die jeweilige Gebietskörperschaft zahlen, die die Kosten richtig widerspiegeln.

Solche Entgelte könnten durchschnittliche Entgelte sein, die für das gesamte Ge-

biet eines Landes festgelegt werden; sie müßten jährlich an die Kostenentwick-

lung angepaßt werden.

Die Anreizstrukturen im gesamten Bildungswesen und damit die Bildung von

Humankapital insgesamt werden vom Staat dadurch verzerrt, daß allgemeine Bil-

dung, die durch Schulen und Hochschulen vermittelt wird, zum Nulltarif für den

Nachfrager bereitgestellt wird. Im Gegensatz zur allgemeinen Bildung ist die be-

rufliche Bildung für die Nachfrager im allgemeinen nicht kostenlos. Die Begün-

stigung der allgemeinen Bildung wird weiter verstärkt durch Finanzhilfen im

Rahmen des Bafög, die Schüler von einem bestimmten Alter an und Studenten

unter bestimmten Voraussetzungen erhalten. Demgegenüber muß der Besuch von

Berufsschulen während der beruflichen Erstausbildung von dem Ausbildungs-

betrieb durch Produktionsverzicht mit bezahlt werden und die Teilnahme an Fort-

bildung und Umschulung ist zu einem guten Teil privat zu finanzieren. Der An-

reiz zum Besuch sekundärer und tertiärer Bildungseinrichtungen ist auch deshalb

groß, weil formale Bildungsabschlüsse aufgrund von Rechtsvorschriften oder ta-

rifrechtlichen Regelungen oftmals den individuellen Anspruch auf eine be-

stimmte Eingangs Vergütung begründen.
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Freilich besteht diese Anreizstruktur schon seit einigen Jahrzehnten. Sie war zu

Beginn jedoch mit einer Begrenzung der Zahl der Absolventen höherer Bildungs-

abschlüsse verbunden. So stellten hohe Anforderungen in den Prüfungen sicher,

daß nur ein kleiner Teil der Bewerber um einen höheren Bildungsabschluß er-

folgreich war. Mißlich ist, daß sich das Auswahlverfahren der Bildungseinrich-

tungen auf der sekundären und tertiären Stufe geändert hat, indem die Leistungs-

anforderungen reduziert wurden. Dies könnte begründen helfen, daß der Anteil

eines Jahrgangs, der sekundäre und tertiäre Bildungsabschlüsse anstrebt und er-

reicht, kräftig gestiegen ist, während der Anteil von Angehörigen junger Jahrgän-

ge, die sich für eine berufliche Bildung entscheiden, stark zurückgegangen ist.

Allerdings ist zu beobachten, daß die Zunahme der Absolventen sekundärer und

tertiärer Bildungsstufen die Grundlage der relativ guten Einkommens- und Be-

schäftigungschancen von Hochschulabsolventen zerstört: Knappheit in vielen

akademischen Berufen ist in Überangebot umgeschlagen. Da sich die Lohn- und

Gehaltsstrukturen als nicht hinreichend flexibel erweisen, stellt sich Arbeitslosig-

keit ein, oder es bewerben sich vermehrt Hochschulabsolventen auch um Stellen

mit geringeren Anforderungen an die berufliche Qualifikation. Die Abwertung

der Abschlüsse der allgemeinen Bildung über den Markt verbessert die Attraktivi-

tät der beruflichen Bildung. Dies mag zu Korrekturen in den individuellen Bil-

dungsplanungen zugunsten der beruflichen Bildung führen. Unabhängig hiervon

sollten sich die Bildungspolitiker die Frage stellen, ob die staatliche Be-

günstigung der Allgemeinen Bildung noch gerechtfertigt ist. Die Anforderungen,

die an eine allokationsneutrale Bildungspolitik zu stellen sind, lauten:

1. Allgemeine und berufliche Bildung sind gleich zu behandeln, und

2. die Kosten der Humankapitalbildung werden demjenigen angelastet, dem die

Erträge zufließen.

Ein Bürgschaftsrahmen, der ein vom Staat garantiertes individuelles Anrecht auf

rückzahlbare Kredite in gleicher Höhe für alle verbrieft, erfüllt diese Bedingun-
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gen. Die Kredite werden von den Banken vergeben und dieser Bürgschaftsrah-

men wird sowohl für Einrichtungen der allgemeinen Bildung als auch der berufli-

chen Bildung eingerichtet. Der Einzelne kann die Bürgschaft entsprechend seiner

Präferenzen verwenden. Die Bildungseinrichtungen stehen in Konkurrenz um die

individuellen Nachfrager. Deren Zahlungen treten an die Stelle der bisherigen

Zahlungen aus den öffentlichen Haushalten. Eine solche institutionelle Innova-

tion könnte dazu beitragen, daß der investive Charakter der Bildung stärker her-

vortritt. Die Bildung als Investition würde dem individuellen Kosten-Nutzen Kal-

kül unterworfen sein.
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